
Zentrum für Europäische Integrationsforschung
Center for European Integration Studies
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Martin Seidel

Das Kompetenz- und
Entscheidungssystem des
Vertrages von Rom im
Wandel seiner Funktion und
Verfassung

B 11
2005



 1

 
 
             „Das Kompetenz- und Entscheidungssystem des Vertrages von Rom  

im Wandel seiner Funktion und Verfassung“• 
 

Professor Dr. Martin Seidel∗ 
 
1. Einleitende Betrachtungen  
 
Wer sich auch immer, sei es als Wissenschaftler, als Politiker oder als Journalist für die 
weitere Integration Europas einsetzt, pflegt seine Forderung in der Regel als 
„Vergemeinschaftung“ oder „Kommunitarisierung“ weiterer nationaler Zuständigkeiten zu 
umschreiben. Unter „Vergemeinschaftung“ versteht er dabei die Übertragung nationaler 
Hoheitsbefugnisse auf das Organisations-, Kompetenz- und Entscheidungssystem der 1958 
gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.1 Das im täglichen Sprachgebrauch als 
„Gemeinschaftssystem“ bezeichnete Organisations-, Kompetenz- und Entscheidungssystem 
des Vertrages von Rom ist allgemeiner Einschätzung nach so ausgestaltet, daß es die sach- 
und funktionsgerechte Wahrnehmung der Aufgaben und Kompetenzen ausreichend sichert, 
die auf die Europäische Gemeinschaft, seit dem Vertrag von Maastricht von 1991 nunmehr 
auch auf die Europäische Union, übertragen worden sind. Vom „Gemeinschaftssystem“ wird 
erwartet, daß es im Wege eines „spill over“ Zwänge für weitere Souveränitätsübertragungen 
setzt.  
 
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hat durch die Entfaltung ihres eigenartig 
strukturierten Organisations-, Kompetenz- und Entscheidungssystems, das als 
„Gemeinschaftssystem“ apostrophiert wird, in den Aufbaujahren unbestreitbar beträchtliche 
Integrationserfolge erzielt. Zu ihren Integrationserfolgen dürften indes auch zwei weitere 
Faktoren, nämlich die anfänglich relativ begrenzten Aufgaben der Europäischen 
Gemeinschaft sowie die homogenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen in den 
ursprünglich nur sechs Gründerstaaten beigetragen haben. Um die beiden Hauptaufgaben der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu nennen: Die „Errichtung und Sicherung eines 
Gemeinsamen Marktes“ als erste Hauptaufgabe ließ sich angesichts des mehr oder minder 
                                                 
• Beitrag zu „Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte“, Festschrift für Georg Ress zum 70. Geburtstag, 
herausgegeben von Jürgen Bröhmer, Roland Bieber, Christian Callies, Christine Langenfeld, Stefan Weber und 
Joachim Wolf; Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2005.  
 
∗ Rechtsanwalt in Bonn, früherer Angehöriger des Bundesministeriums für Wirtschaft und langjähriger 
Bevollmächtigter der Bundesregierung in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, später Mitglied der 
deutschen Delegation der Maastrichter Konferenz über die Wirtschafts- und Währungsunion, u. a. Mitglied des 
Vorstands der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Europarecht, Mitglied des Wissenschaftlichen Direktoriums 
des Instituts für Europäische Politik, Berlin, ehemals als Honorarprofessor Lehrbeauftragter für Europarecht an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster sowie langjähriger Lehrbeauftragter für Subventionsrecht der 
Europäischen Union an der Universität des Saarlandes, zur Zeit noch als Gastprofessor Lehrbeauftragter für 
Europäisches Währungs- und Wirtschaftsrecht an der Donau-Universität in Krems a. d. Donau sowie als Senior 
Fellow Lehrbeauftragter für das Recht der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion am Zentrum für 
Europäische Integrationsforschung an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.  
 
1 Neben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stehen - mit seit 1965 vereinheitlichen Organen - als 
selbständige Nebengemeinschaften die 1952 durch den Vertrag von Paris geschaffene, inzwischen (2002) 
liquidierte Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und die zusammen mit der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 1958 geschaffene Europäische Atomgemeinschaft (EAG). Die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft ihrerseits wurde durch den Vertrag von Maastricht von 1991 in Europäische 
Gemeinschaft (EG) umbenannt. 
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gleichen Standes der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in den damals sechs 
Mitgliedstaaten verhältnismäßig leicht verwirklichen. Anders als in späteren Jahren unter den 
veränderten Bedingungen der äußeren Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaft war zur 
Verwirklichung des „Gemeinsamen Marktes“ zwischen den sechs Volkswirtschaften ein 
Ressourcentransfer von den „wohlhabenderen Mitgliedstaaten“ auf die „weniger 
wohlhabenden Mitgliedstaaten“ - mit Ausnahme einer finanziellen Mitverantwortung der 
Europäischen Gemeinschaft bei der Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten 
durch den mit dem Vertrag von Rom geschaffenen Sozialfonds – nicht erforderlich. Die 
finanzielle Mitverantwortung der Europäischen Gemeinschaft bei der Gestaltung der 
regionalen Wirtschaftsförderung der Mitgliedstaaten war in den Aufbaujahren der 
Europäischen Gemeinschaft kein Verhandlungsthema; die „Politik des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts“ und der Ressourcentransfer2 fanden erst zu einem späteren 
Zeitpunkt Eingang in das Kompetenzsystem der Europäischen Gemeinschaft. Die zweite 
Hauptaufgabe der Gemeinschaft, d.h. die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der Abstimmung der Währungspolitik, konnte angesichts der 
mehr oder minder konvergenten wirtschaftlichen Entwicklung in den Mitgliedstaaten – 
jedenfalls in den Anfangsjahren – ebenfalls verhältnismäßig leicht bewältigt werden. Im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik konnten seitens der Europäischen Gemeinschaft 
ersichtlich ohne Bedenken für alle Agrarprodukte einheitliche Preise in einer europäischen 
Rechnungseinheit mit unveränderlichen Umrechnungskursen zu den nationalen Währungen 
festgelegt werden. Zu diesem Schritt wäre es nicht gekommen, wenn nicht die Überzeugung 
vorherrschend gewesen wäre, daß in den sechs Mitgliedstaaten die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung dauerhaft konvergent verlaufen und deshalb Änderungen der 
Wechselkurse ihrer Währungen praktisch ausgeschlossen sein würden. Mit Ausnahme der 
wirtschaftlichen Beziehungen zu den damaligen Staatshandelsländern wurde die ebenfalls 
erfolgreiche Einführung einer gemeinsamen Außenhandelspolitik durch den weltweiten 
Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren im Rahmen der Verhandlungsrunden des GATT 
erleichtert. 
 
Aufgrund der Erfolgsgeschichte der Europäischen Gemeinschaft hat das „Gemeinschafts-
system“ das Bewußtsein der Politiker, Wissenschaftler und Journalisten derart geprägt, daß es 
quasi als unantastbar erachtet wurde. Wenn spätere Runden und Schritte der „Vergemein-
schaftung“ neuer Aufgaben dazu führten, daß die Übertragung von Hoheitsrechten auf die 
Europäische Gemeinschaft nur mit Einschränkungen erfolgten oder die Überführung von 
Zuständigkeiten in das „Gemeinschaftssystem“ schlechthin Vorbehalten begegnete, wurde 
darin kein Wandel der Grundlagen für die Verfassungsgebung, sondern ein - behebbarer - 
Mangel an politischen Integrationsbereitschaft der Mitgliedstaaten gesehen.  
 
Im Vorfeld der Konferenz von Maastricht wurde die „Vergemeinschaftung“ der Außen- und 
Sicherheitspolitik, d.h. die Überführung von Aufgaben im Bereich der Außen- und 
Sicherheitspolitik auf die Europäische Gemeinschaft auf nationaler Ebene diskutiert und 
angestrebt. Ein entsprechender Souveränitätstransfer auf das „Gemeinschaftssystem“ stand 
indes auf der Konferenz von Maastricht weder zur Diskussion noch zur Entscheidung an. Die 
Mitgliedstaaten haben 1991 mit dem Vertrag von Maastricht vielmehr, statt die Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie die Innen- und Justizpolitik zu „vergemeinschaften“, eine 
„Europäische Union“ errichtet, die sich als eine nicht rechtsfähige internationale Organisation 
auf sog. drei Pfeiler stützt und selbständig nebeneinander die Europäische Gemeinschaft als 
ersten Pfeiler, als zweiten und dritten Pfeiler die „Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik“ und die Zuständigkeit für die „Innen- und Justizpolitik“ umfaßt, beide 
                                                 
2 Der Ressourcentransfer im Rahmen des Agrarstrukturfonds (EAGFL – Abteilung Ausrichtung) setzte früher  
  ein.  
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neuen Aufgaben der Europäischen Union organisiert als zwischenstaatliche Verfahren der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Gegen die „Vergemeinschaftung“ der beiden neuen 
Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Union gab es eine Blockade, die aber als solche 
nicht empfunden wurde, vielmehr der Erklärung Gehör und Glaubwürdigkeit verschaffte, daß 
die lose Einbindung der beiden neuen Aufgabenbereiche als zwischenstaatliche 
Kooperationsverfahren als Vorstufe ihrer späteren echten Vergemein-schaftung aufgefaßt 
werden müßte. Da die drei nebeneinander gestellten Aufgabenbereiche durch keine 
einheitliche Verfassung der Union verklammert wurden, blieb die mit dem Vertrag Rom 
geschaffene Organisations-, Kompetenz- und Entscheidungsstruktur der nunmehr 
Europäische Gemeinschaft genannten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wenn auch 
möglicherweise nicht unbeeinflußt durch vorausgegangenen Änderungen, im Prinzip 
unverändert erhalten. Die neue „Verfassung für Europa“, die vom Europäischen Konvent im 
vergangenen Jahr erarbeitet worden ist und den Mitgliedstaaten zur Annahme als 
Änderungsvertrag zum Vertrag über die Europäische Union von 1991 vorliegt, stattet indes 
die Europäische Union nunmehr mit Rechtsfähigkeit aus.3 Sie führt, wie zu zeigen sein wird, 
zwar ebenfalls nicht zu einer „Vergemeinschaftung“ der „Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik“ sowie der „Innen- und Justizpolitik“, verschmilzt indes die drei 
Handlungsbereiche in einer Weise, daß die Europäische Gemeinschaft - und mit ihr das 
„Gemeinschaftssystem“ - ihr bisheriges Eigendasein aufgibt und mit den beiden anderen 
völlig anders strukturierten Handlungsbereichen in einer neuen einheitlich verfaßten 
Europäischen Union  aufgeht. Nicht auszuschließen ist, daß als Folge der Verschmelzung das 
Organisations-, Kompetenz- und Entscheidungssystem des Vertrages von Rom nicht nur seine 
vorrangige Stellung aufgegeben hat, sondern darüber hinaus auch Zwängen zur Anpassung 
ausgesetzt ist, die seine bisherige Funktion und Wirkungsweise in Frage stellen.  
 
2. Das „Gemeinschaftssystem“  
 
Das „Gemeinschaftssystem“ ist durch Supranationalität und Finalität gekennzeichnet. Walter 
Hallstein, der erste Präsident der Kommission, nannte die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft aufgrund ihrer quasi supranationalen Ausgestaltung und ihrer politischen 
Finalität einen „Unvollendeten Bundesstaat“. Er und andere Vertreter der Auffassung, daß die 
Europäische Gemeinschaft die Struktur eines „Unvollendeten Bundesstaates“ aufweise, 
übersahen nicht, daß die Europäische Gemeinschaft ihrer Grundstruktur nach eine 
Staatengemeinschaft, und  kein – föderativ geprägtes - staatliches Gemeinwesen ist. Die 
Europäische Gemeinschaft übt aufgrund der ihr übertragenen Hoheitsbefugnisse zwar eine 
eigene Hoheitsgewalt aus, leitet diese indes ihrer Herkunft und der Legitimation nach von den 
Mitgliedstaaten ab. Träger der Gemeinschaftshoheit sind nicht wie in einem Staat die 
miteinander verbundenen Organe der Europäischen Gemeinschaft, sondern die in einem 
Verbund miteinander stehenden Mitgliedstaaten. Die Bürger der Mitgliedstaaten stehen als 
Marktbürger zur Europäischen Gemeinschaft und als Unionsbürger zur Europäischen Union 
in keinem Schutz- und Gehorsamsverhältnis, das dem Schutz- und Gehorsamsverhältnis, in 
dem sie zu ihren Regierungen stehen, vergleichbar ist. Letztlich sind nach wie vor die 
Mitgliedstaaten ihren Bürgern - auch in deren Eigenschaft als Marktbürger oder als 
Unionsbürger - verantwortlich für alles Geschehen, das von ihnen und von der Gemeinschaft 
ausgeht. Die höchste Loyalität der in der Europäischen Gemeinschaft ansässigen Bürger gilt 
nicht der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union, sondern den jeweiligen 
Mitgliedstaaten.  
 

                                                 
3 ABl. EU 2003 Nr. C. 169/1; CONV 850/03 
 



 4

Die Struktur der Europäischen Gemeinschaft als Staatengemeinschaft spiegelt sich 
organisatorisch darin wider, daß ungeachtet der von Regierungskonferenz zu Konferenz 
zunehmenden Stärkung des Europäischen Parlaments nach wie vor Träger der politischen 
Beschlußfassungs- und Rechtsetzungshoheit der Rat der Europäischen Gemeinschaft ist4. Das 
Europäische Parlament reflektiert seinerseits die Struktur der Europäischen Gemeinschaft als 
Staatengemeinschaft. Es ist nämlich nicht als Vertretung einer „Civitas Europaea, d.h. als 
Repräsentanz eines die Nationen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union umfassenden 
Wahlkörpers im Sinne einer gedanklich vorstellbaren „Willens- und Schicksalsgemeinschaft“ 
verfaßt, vielmehr sind seine Abgeordneten - ungeachtet ihrer direkten Wahl in den 
Mitgliedstaaten seit 1979 – Repräsentanten der jeweiligen Bevölkerung der Mitgliedstaaten. 
Auf die einzelnen Mitgliedstaaten entfallen Abgeordneten-Kontingente, deren Größe keine 
proportionale Relation zu den stimmberechtigten Wählern aufweist. Als Folge mangelnder 
Proportionalität der Kontingente ist die Gleichheit des Wahlrechtes als ein demokratisches 
Grundrecht und als ein Bestimmungsmerkmal einer Volksvertretung in der Europäischen 
Gemeinschaft nicht gewährleistet. Das hierin liegende – eigentliche – Demokratiedefizit der 
Europäischen Gemeinschaft erklärt sich daraus, daß dem Europäischen Parlament von seiner 
Entstehung her die Konzeption einer Versammlung von Vertretern gleichberechtigter 
Mitgliedstaaten zugrunde liegt. Die verfassungsrechtliche Konzeption einer Versammlung 
von Vertretern gleichberechtigter Mitgliedstaaten trägt dem – völkerrechtlichen – Grundsatz 
gleicher Teilhabe, zumindest abgestufter Teilhabe der Mitgliedstaaten an der Ausübung der 
Gemeinschaftshoheit Rechnung. Dem – staatsrechtlichen – Grundsatz der gleichen Teilhabe 
der Bürger an der Ausübung der Hoheitsgewalt, der mit dem Grundsatz gleicher Teilhabe der 
Mitgliedstaaten bei deren unterschiedlichen Größe zwangsläufig kollidiert, braucht eine 
Staatengemeinschaft nicht Rechnung zu tragen.  
 
Die Struktur der Europäischen Gemeinschaft als Staatengemeinschaft zeigt sich neben dem 
Verfahren der Bestellung der Mitglieder ihrer sog. unitarischen Organe, Kommission und 
Europäischer Gerichtshof, ferner darin, daß die von der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs anerkannten Grundrechte der Rechtsordnung der Gemeinschaft - und das gleiche 
gilt nach der vom Konvent erarbeiteten Verfassung - ihre beschränkenden Wirkungen 
ausschließlich gegenüber der Gemeinschaftshoheit entfalten. Die Grundrechte der 
Europäischen Gemeinschaft binden - anders als in der Regel die Grundrechte eines 
Bundesstaates - die Mitgliedstaaten nicht schlechthin, sondern nur in den Bereichen, in denen 
sie in Ausübung bzw. zur Durchführung von Gemeinschaftsrecht tätig werden. Soweit die 
Mitgliedstaaten in Ausübung der ihnen verbleibenden, gemeinschaftsrechtlich nicht 
gebundenen Hoheitsgewalt tätig sind, entfalten die Grundrechte der Gemeinschaft ihnen 
gegenüber keinerlei Wirkung. Die Unionsbürger sind im Falle einer Beeinträchtigung ihrer 
Grundrechte durch einen Mitgliedstaat, sofern dieser wie beispielsweise bei einer Enteignung 
im Rahmen seiner eigenen Hoheitsrechte handelt, auf den Grundrechtsschutz angewiesen, den 
die Verfassung dieses Mitgliedstaates gewährleistet. Sie können bei Eingriffen in ihre Rechts- 
und Interessensphären, die von derartigen Maßnahmen der Mitgliedstaaten ausgehen, nicht 
die Instanzen der Gemeinschaft, insbesondere nicht den Europäischen Gerichtshof anrufen. 
 

                                                 
4 Das Europäische Parlament war anfänglich nur in Form eines Anhörungsrechtes, später aufgrund der Reform 
der Europäischen Gemeinschaft durch die Einheitliche Europäische Akte von 1987 über das sogenannte 
Verfahren der Zusammenarbeit (Artikel 252, früher Artikel 189 c, noch früher Artikel 149 EG-Vertrag) an dem 
Rechtsetzungs- und politischen Beschlußfassungsprozeß der Europäischen Gemeinschaft beteiligt. Seit dem 
Vertrag von Maastricht ist das Europäische Parlament nach Maßgabe des sogenannten Mitentscheidungs-
verfahrens (Artikel 251, früher Artikel 189 b EG-Vertrag) neben dem Rat mehr oder minder gleichberechtigter 
Mitgesetzgeber der Gemeinschaft. Im Haushaltsrecht und bei bestimmten Rechtsakten, beispielsweise bei der 
Aufnahme neuer Mitgliedstaaten hat es weiterreichende Befugnisse. 
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Die Europäische Gemeinschaft weist jedoch aufbauend auf ihrer Grundstruktur als 
Staatengemeinschaft beachtliche überstaatliche Ausprägungen auf. Ihr sind zur Errichtung 
und Sicherung des Gemeinsamen Marktes und darüber hinaus zur Gestaltung einer Vielzahl 
anderer Tätigkeiten – nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung - umfassende 
Rechtsetzungszuständigkeiten und Verwaltungsbefugnisse übertragen, deren Ausübung nicht, 
wie es bei gewöhnlichen Staatengemeinschaften der Fall ist, nach Maßgabe der Regeln des 
Völkerrechts erfolgt. Jegliche Rechtsetzung und jegliches Verwaltungshandeln der 
Gemeinschaft hat vielmehr – vergleichbar den Verhältnissen in einem bundesstaatlichen 
Gemeinwesen – Vorrang vor der Rechtsordnung der Mitgliedstaaten, selbst vor deren 
Verfassungsordnung. Die Rechtsgestaltung durch das Europäische Parlament und den Rat als 
Gemeinschaftsgesetzgeber sowie das Verwaltungshandeln der Kommission im Bereich der 
Wettbewerbs- und Subventionsaufsicht vollziehen sich im Rahmen eines 
Verfassungsverhältnisses, das durch Überordnung der Europäischen Gemeinschaft und durch 
Unterordnung der Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist.  
 
Die Gerichtsbarkeit der Europäischen Gemeinschaft ist ebenfalls nicht nach dem Modell der 
völkerrechtlichen Gerichtsbarkeit ausgestaltet. Sie entfaltet sich in Anlehnung an die 
staatliche Gerichtsbarkeit sowohl im Verhältnis zu den Unionsbürgern als auch im Verhältnis 
zu den Mitgliedstaaten durch Überordnung und Unterordnung. Die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs und des erstinstanzlichen Gerichts nimmt an dem Vorrang der 
Rechtsordnung der Gemeinschaft teil. Die nationalen Gerichte sind aufgrund des Vorrangs 
des Gemeinschaftsrechts dem Europäischen Gerichtshof gleichermaßen zugeordnet wie 
untergeordnet. Insbesondere sind die Mitgliedstaaten der Gerichtsbarkeit der Europäischen 
Gemeinschaft unterworfen, ohne daß es bei Klagen, die gegen sie gerichtet sind, auf ihre 
Zustimmung ankommt. Aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, 
wonach die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gegenüber der Gemeinschaft infolge ihrer 
Dritt- und Direktwirkung den Privaten Klagerechte ermöglichen, können die Bürger auch 
ihrerseits die Mitgliedstaaten zur Einhaltung des Gemeinschaftsrechts anhalten. Die von der 
Rechtsprechung anerkannte Direkt- und Drittwirkung des an sich lediglich die Staaten 
bindenden Gemeinschaftsrechts ist dem Völkerrecht in dieser Ausprägung unbekannt, sie 
stellt ein Strukturelement der Verfassung der Europäischen Gemeinschaft dar, das die 
supranationale Eigenart des „Gemeinschaftssystems“ maßgeblich ausmacht.  
 
Das „Gemeinschaftssystem“ ist außer durch seine begrenzte Supranationalität durch seine 
politische Finalität gekennzeichnet. Der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde von 
den Gründerstaaten eine politische Zielsetzung zugedacht, und zwar in dem Sinne, daß das 
„Gemeinschaftssytem“ zugleich den prozessualen Rahmen für weitere Integrationsschritte 
bilden soll5. Der Vertrag von Rom und die ihn ergänzenden Verträge von Luxemburg 
                                                 
5 Die Funktion der Gründungsverträge als „Entwicklungsträger“ und als „Prozeßordnung“ ergibt sich daraus, daß 
der Europäischen Gemeinschaft neben ihren wirtschaftspolitischen Zielen das Ziel der politischen Einigung der 
Mitgliedstaaten und ihrer Völker gesetzt ist. Die politische Finalität des Integrationsprozesses findet sich in dem 
Vertrag von Rom mit an vorderster Stelle. Artikel 2 des EWG-Vertrages schreibt der damaligen Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft als eines ihrer Ziele expressis verbis vor, „engere Beziehungen zwischen den in der 
Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten zu fördern“. Artikel 1 des Maastrichter Vertrages über die 
Europäische Union definiert die durch ihn als „Dach von drei Pfeilern“ errichtete  „Europäische Union“ als eine 
„neue Stufe“ im Rahmen der Verwirklichung einer „immer engeren Union der Völker Europas“. Als Ziel und 
Aufgabe der Union nennt Artikel 1 des EU-Vertrages u. a., „die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten 
sowie zwischen ihren Völkern kohärent und solidarisch zu gestalten“. Der zur Zeit geltende Artikel 2 des durch 
den Maastrichter EU-Vertrag neu redigierten EG-Vertrages umschreibt die politische Zielsetzung des 
Integrationsprozesses zwar abgeschwächt als „Förderung der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“. Zum 
Ausgleich der Abschwächung „bekundet“ aber die Präambel „den Willen der vertragschließenden Parteien“, 
„die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen“. 
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(Einheitliche Europäische Akte), Maastricht, Amsterdam und Nizza haben zum einen den 
Charakter einer Verfassung und stellen zum anderen den Ordnungsrahmen für einen 
verfassungsrechtlichen Entwicklungsprozeß dar. Die Gründerstaaten haben die wirtschaftliche 
Integration von Anbeginn an als Vorstufe der politischen Integration ihrer Völker verstanden. 
Die spätere Übertragung weiterer Aufgaben, Hoheitsrechte und Befugnisse auf die 
Europäische Gemeinschaft galt zu keiner Zeit als definitiv in dem Sinn, daß mit dem 
jeweiligen Ausbauschritt der Integrationsprozeß abgeschlossen sein sollte. Unter den 
Mitgliedstaaten hat zwar bislang zu keiner Zeit ein abrufbarer Konsens über die definitive 
Struktur der neuen überstaatlichen Einheit Europas bestanden. Jedoch wurden Leitbilder über 
die definitive Struktur eines geeinten Europas durchaus diskutiert. In einigen Mitgliedstaaten 
herrschte mehr die Vorstellung vor, daß in jedem Fall die Mitgliedstaaten als souveräne 
Staaten erhalten bleiben müßten, folglich das Leitbild für die Endstufe der Integration ein 
Europa der Vaterländer im Sinne einer Staatengemeinschaft sein sollte. In anderen 
Mitgliedstaaten überwog, mehr oder minder stark akzentuiert, die Meinung, daß das geeinte 
Europa in jedem Fall ausreichend handlungsfähig sein müsse, die Europäische Gemeinschaft 
folglich in einem Bundesstaat, der die Handlungsfähigkeit nach innen und außen allein 
gewährleisten könne, aufgehen müsse. Der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
der ersten Jahrzehnte, durch die das „Gemeinschaftssystem“ maßgeblich geprägt wurde, liegt 
die Perspektiven zugrunde, daß sich die Europäische Gemeinschaft zwangsläufig quasi 
bundesstaatlich verfestigen müßte6. 
 
Es war die politische Zielsetzung des wirtschaftlichen Integrationsprozesses, die in den 
Aufbaujahren der Europäischen Gemeinschaft den in späteren Zeiten stark kritisierten überaus 
häufigen Gebrauch der allgemeinen Handlungsermächtigung des Artikels 235 EWG-Vertrag 
(nunmehr Artikel 308 EG-Vertrag) legitimiert hat. Artikel 235 EWG-Vertrag (Artikel 308 
EG-Vertrag) ermächtigt den Rat, auf Vorschlag der Kommission, wenn auch nur einstimmig, 
Entscheidungen zu treffen, d.h. rechtsverbindliche Verordnungen, Richtlinien und förmliche 
Entscheidungen in Bereichen zu erlassen, für die der Vertrag keine speziellen Kompetenzen 
vorsieht. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Kompetenz ist lediglich, daß die Ziele 
des Vertrages „im Rahmen des Gemeinsamen Marktes“ ein Tätigwerden des Rates erfordern. 
Dem Kompetenz- und Entscheidungssystem der Europäischen Gemeinschaft liegt an sich das 
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zugrunde. Mit diesem Prinzip ist eine Kompetenz, 
die der Europäischen Gemeinschaft die Möglichkeit eröffnet, sich im Wege der „kleinen 
Vertragsergänzung“ an den nationalen Parlamenten vorbei zusätzliche Kompetenzen in 
eigener Autonomie zu verschaffen, nur schwer zu vereinbaren. Artikel 235 EWG-Vertrag 
(Artikel 308 EG-Vertrag) würde sich in das Kompetenzsystem der Europäischen 
Gemeinschaft einordnen, wenn die Handlungsermächtigung restriktiv als Kompetenz zur 
Ausfüllung von Lücken gegebener Kompetenzen interpretiert würde. Der dem 
„Gemeinschaftssystem“ inhärente Auftrag des Vertrages von Rom, die Europäische 
Gemeinschaft weiter auszubauen und die Integration zu vertiefen, hat indes den 
Gemeinschaftsgesetzgeber Jahrzehnte hindurch beflügelt, Artikel 235 EWG-Vertrag quasi als 
Kompetenz-Kompetenz in Anspruch zu nehmen. Der jeweiligen Inanspruchnahme des 

                                                 
6 Die wesentlichen supranationalen Strukturelemente der Rechts- und Verfassungsordnung der Europäischen 
Gemeinschaft, nämlich der Vorrang der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft vor der Rechtsordnung  
der Mitgliedstaaten, die Begrenzung der Hoheitsgewalt der Europäischen Gemeinschaft durch die Grundrechte 
und Grundfreiheiten und die Direkt- und Drittwirkung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gegenüber der 
Gemeinschaft zu Gunsten der Unionsbürger beruhen auf Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Sie 
begründen die begrenzte Supranationalität der Europäischen Gemeinschaft, die in dieser Ausprägung durch den 
Vertrag von Rom, verstanden als bloße Verfassung einer internationalen Organisation, nicht vorgezeichnet war, 
vielmehr auf das Verständnis des Europäischen Gerichtshofs von der prozessualen Funktion des Vertrages von 
Rom zurückzuführen ist. 
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Artikels 235 EWG-Vertrag gingen dabei zumeist im Vorfeld politische Beschlüsse der 
Regierungen der Mitgliedstaaten voraus, die im Sinne der politischen Zielsetzung der 
Europäischen Gemeinschaft auf die Vertiefung der Integration abzielten. Die Regierungen de 
Mitgliedstaaten gingen sehr bald dazu über, geplante Ausbauschritte nicht mehr abseits von 
der Gemeinschaft nach den üblicherweise zur Anwendung gelangenden Regelungen des 
Völkerrechts zu beschließen. Vielmehr benutzten sie für politische Beschlüsse über den 
Ausbau der Gemeinschaft den Rahmen des Gemeinschaftssytems und trafen diese als „Die im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten“, um sie auf diese Weise als 
Vorstufe für spätere Entscheidungen des Gemeinschaftsgesetzgebers erkennbar werden 
zulassen. Beispielsweise wurde 1971 von den Regierungen der Mitgliedstaaten der erste 
Anlauf zur Umgestaltung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer Wirtschafts- 
und Währungsunion beschlossen7 und wurde 1978 durch einen derartigen - quasi 
gemeinschaftsrechtlichen – Beschluß der Staats- und Regierungschefs als vereinigte Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten zwecks Stabilisierung der Wechselkurse der nationalen 
Währungen das Europäische Währungssystem (EWS) errichtet8. In der Folgezeit hat der Rat 
als Gemeinschaftsgesetzgeber die jeweils vorausgegangenen politischen Festlegungen, sei es 
der „Im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaten“, sei es der „Staats- und 
Regierungschefs“ unter Inanspruchnahme der allgemeinen Handlungsermächtigung des 
Artikels 235 EWG-Vertrag, soweit er dies für erforderlich erachtete, förmlich in das 
Gemeinschaftsrecht überführt. Damit die Europäische Gemeinschaft ihre neuen Aufgaben als 
Wirtschafts- und Währungsunion erfüllen konnte, hat der Rat als Gemeinschaftsgesetzgeber 
1975 durch eine auf Artikel 235 EWG-Vertrag gestützte Verordnung der Gemeinschaft die im 
Vertrag von Rom nicht vorgesehene Kompetenz zur Mitgestaltung und Mitfinanzierung der 
regionalen Wirtschaftsförderung der Mitgliedstaaten verschafft und zur Ausübung der neuen 
Kompetenz den – ebenfalls im Vertrag von Rom nicht vorgesehenen - Regionalfonds der 
Europäischen Gemeinschaft eingerichtet9. Um das Europäische Währungssystem teilweise 
näher auszugestalten und seine Funktionsweise zu sichern, hat der Rat 1980 auf der 
Grundlage des wiederum weit interpretierten Artikels 235 EWG-Vertrag Teilbereiche des 
Europäischen Währungssystems, insbesondere auch den Währungsbeistand, durch den über 
Währungskredite die Einhaltung der Bandbreiten für das zulässige Schwanken der 
Wechselkurse der nationalen Währungen gesichert werden sollte, in die Rechtsordnung der 
Europäischen Gemeinschaft übernommen10. 
 
 

                                                 
7 Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten über die stufenweise 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft vom 22. 03. 1971 ABl. 1971 Nr. C.28 
S. 1. 
 
8 Entschließung der Staats- und Regierungschefs „über die Errichtung des Europäischen Währungssystems und 
die damit zusammenhängenden Fragen“ vom 05.12. 1978, abgedruckt Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
EG (Hrsg.), Der ECU, 1987. 
 
9 Verordnung des Rates „über die Errichtung eines Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung“ vom 18. 
03 1975,  ABl. Nr. L 1975, 73/1 ff 
 
10 Verordnung (EWG) Nr. 3181 des Rates vom 18. 12. 1978 über das Europäische Währungssystem, ABl. Nr. L 
379/2, Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 zur Änderung des Wertes der vom Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit verwendeten Rechnungseinheit, ABl. Nr. L 379/1 und Entscheidung 
78/104/EWG des Rates vom 21. 12. 1978 zur Änderung der Entscheidung 71/143/EWG über die Einführung 
eines Mechanismus für den mittelfristigen Beistand, ABl. 1978 Nr. L .379/3. 
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3. Das „Gemeinschaftssystem“ unter dem Einfluß der Aufnahme des Verfahrens der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in das Vertragswerk  

 
Der Vertrag von Maastricht hat zu einer begrenzten Übertragung und damit 
„Vergemeinschaftung“ verschiedener staatlicher Hoheitsbereiche, namentlich der 
Bildungspolitik, der Berufsausbildungspolitik, der Kulturpolitik, der Sozialpolitik, der 
Jugendpolitik, des Gesundheitswesens, des Verbraucherschutzes, der Infrastrukturpolitik, der 
Industriepolitik, des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, der Forschungs- und 
Technologiepolitik, der Umweltschutzpolitik und der Entwicklungspolitik geführt. Die 
Übertragung der Geldpolitik und die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion, die auf 
der Konferenz von Maastricht vorrangiges Thema war, begegnete jedoch bei der 
Eingliederung in das „Gemeinschaftssystem“, wie zu zeigen sein wird, beachtlichen 
Vorbehalten. Die Überführung der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ in das 
Gemeinschaftssystem sowie die Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten im 
Bereich der „Innen- und Justizpolitik“ auf die Europäische Gemeinschaft ist der Konferenz 
von Maastricht nicht einmal in Ansätzen gelungen. Für diese beiden Zuständigkeitsbereiche 
wurde das Verfahren der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten als neues „Integrationssystem“ 
in der Verfassung der eigens dafür neu errichteten Europäischen Union verankert. 
 
Das Verfahren der Zusammenarbeit unterscheidet sich vom Gemeinschaftssystem 
grundlegend dadurch, daß es grundsätzlich keine Rechtsetzungsakte der Europäischen Union 
an den nationalen Parlamenten vorbei ermöglicht. Beschlüsse der Mitgliedstaaten bzw. der 
Organe der Europäischen Union im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik und im 
Bereich der Innen- und Justizpolitik müssen wie völkerrechtliche Abkommen in den 
Mitgliedstaaten nach deren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert werden, wenn sie 
rechtliche Wirkungen zu Lasten oder zu Gunsten der Bürger entfalten sollen. Auch die 
Gerichtsbarkeit, wie sie der Vertrag von Rom für die Europäischen Gemeinschaft vorsieht, ist 
im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei der Gestaltung der 
gemeinsamen Innen- und Justizpolitik im Prinzip ausgeschlossen. Gleiches gilt hinsichtlich 
aller weiteren maßgeblichen Strukturelemente des „Gemeinschaftssystems“, namentlich des 
Vorschlagsmonopols der Kommission für Beschlüsse des Rates und hinsichtlich der 
Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Die Rechte des Europäischen Parlaments sind 
ungeachtet der Direktwahl seiner Mitglieder und seiner inzwischen ausgebauten Stellung als 
erster Mitgesetzgeber der Gemeinschaft auf Unterrichtung durch den Rat beschränkt. 
 
Die Aufnahme des Integrationssystems der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in das 
Vertragswerk wurde auf der Konferenz von Maastricht für unbedenklich erachtet. Eine auch 
nur mittelbare Schwächung oder gar Gefährdung des „Gemeinschaftssystems“ wurde in der 
förmlichen Gleichstellung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinschaftssystem ungeachtet des weiten Zuständigkeitsbereichs des neuen 
Integrationssystems nicht gesehen. Vorherrschend war vielmehr die Sicht, daß das Verfahren 
der Zusammenarbeit ungeachtet seiner verfassungsrechtlichen Verankerung weiterhin eine 
Vorstufe für die spätere Überführung der betreffenden Zuständigkeiten in das 
Gemeinschaftssystem darstellt. Die nunmehr verfassungsrechtlich etablierte 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit wurde dem Gemeinschaftssystem in der Weise 
zugeordnet, daß es als Zwischenphase der Integration die nach wie vor angestrebte und für 
möglich erachtete echte „Vergemeinschaftung“ der neuen Zuständigkeitsbereiche erleichtern, 
diese jedenfalls nicht blockieren würde. Die Mitgliedstaaten waren als Verfassungsgeber der 
Europäischen Union davon überzeugt, daß das nunmehr vertraglich vereinbarte Verfahren der 
Zusammenarbeit nicht als ein abschließender Integrationsvorgang anzusehen und die 
„Vergemeinschaftung“ der neuen Zuständigkeitsbereiche nur deshalb nicht erfolgt sei, weil 
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für ihre echte Überführung auf die Gemeinschaft „uno actu“ und „in toto“ die politischen 
Voraussetzungen zur Zeit noch nicht vorlägen. Bestärkt wurde diese Einschätzung dadurch, 
daß auf der Konferenz von Maastricht in einem begrenzten Ausmaß die Ausweitung der 
Gerichtsbarkeit, und damit eine minimale Erstreckung des Gemeinschaftssystems auf die 
neuen Zuständigkeiten, erreicht werden konnte11. Die spätere vollständige Ausweitung des 
Gemeinschaftssytems wurde weder aus Gründen des Scheiterns des ersten Anlaufs noch aus 
der Befürchtung heraus in Frage gestellt, daß das Gemeinschaftssystem seinerseits infolge der 
zunehmenden Zahl von Mitgliedstaaten an Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stoßen und 
seine Anziehungskraft verlieren könnte. Die Frage der Ebenbürtigkeit der Zusammenarbeit als 
zweites gleichermaßen wirksames Integrationsmodell mit dem „Gemeinschaftssystem“ stellte 
sich auf der Konferenz von Maastricht noch nicht, obgleich die Umstände der Übertragung 
der Geldpolitik auf die Europäische Gemeinschaft, wie zu zeigen sein wird, hierzu eigentlich 
hätten Anlaß geben können. Der„Supranationalismus“ ließ sich als Integrationsmodell noch 
lange Zeit nach Maastricht durch den „Intergouvernementalisnus“ weder verdrängen noch 
einengen. 
 
Die vom Konvent für die Zukunft Europas nunmehr vorgelegte Verfassung der Europäischen 
Union wirft indes die Frage nach einer Neugewichtung der beiden Integrationsmodelle und 
ihrem Verhältnis zueinander auf. Die Verfassung verschmilzt das Kompetenz- und 
Entscheidungssystem der Europäischen Gemeinschaft mit dem Verfahren der 
Zusammenarbeit, indem sie die bisher getrennten Zuständigkeitsbereiche der drei Pfeiler der 
Europäischen Union im Rahmen einer gemeinsamen Kompetenz-, Entscheidungs- und 
Organstruktur zusammenfaßt. Auf den Konferenzen von Amsterdam und Nizza gelang den 
Mitgliedstaaten immerhin noch eine weitgehende, wenn auch unvollkommene Erstreckung 
des Gemeinschaftssystems im Bereich der Innen- und Justizpolitik. Hinsichtlich der 
„Vergemeinschaftung“ der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ blieben wie auf 
den vorausgegangenen Konferenzen auch bei den Beratungen im Konvent selbst begrenzte 
Fortschritte aus, so daß das Verfahren der Zusammenarbeit kaum noch als eine Vorstufe oder 
Zwischenphase der Vergemeinschaftung erscheint. Infolge seiner Einbindung in die nunmehr 
einheitliche Organisations- und Verfassungsstruktur der Europäischen Union steht es 
nunmehr mit dem Gemeinschaftssytem auf einer Stufe. Die Verfassung konstituiert die 
Europäische Union als einen Staatenverband mit einem bislang zumindest nicht ausdrücklich 
vorgesehenen freien Austrittsrecht der Mitgliedstaaten, das einerseits der zwischensstaatlichen 
Zusammenarbeit entsprechend den Regeln des Völkerrechts nicht wesensfremd ist, das sich 
aber andererseits zwangsläufig auf das „Gemeinschaftssystem“ mit erstreckt, dem ein 
autonomes Austrittsrecht wie der Verfassung eines Bundesstaates nicht inhärent ist. Die 
Verfassung schafft eine grundlegende Neuordnung des Verhältnisses des 
„Gemeinschaftssystems“ zur zwischenstaatlichen Zusammenarbeit als einem nunmehr ihm 
mehr oder minder ebenbürtigen Integrationsmodell.  
 
Das gilt um so mehr, als das „Gemeinschaftssystem“ eine neue Ausrichtung dadurch erfährt, 
daß sich der Verfassung eine weitgehende Absage gegenüber weiterreichenden politischen 
Zielsetzungen der Europäischen Union entnehmen läßt. Nach der Verfassung scheint nicht die 
weitergehende bundesstaatliche Verfestigung wie nach dem Vertrag von Rom, sondern die 
Konservierung des derzeitigen staatenbündischen Systems das Leitbild für das Vereinigte 
Europa zu sein. Die Verfassung nimmt damit die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte 
auf, in denen sich die Vorstellungen der Mitgliedstaaten über die endgültige Zielsetzung des 
Integrationsprozesses weitgehend angenähert haben. Auch für diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wie die Niederlande, Deutschland und Italien traditionell stärker „europeminded“ waren, ist 
                                                 
11 Artikel L EU-Vertrag (1991, geändert unter Ausweitung der Zuständigkeit durch den Vertrag von Amsterdam  
   (1997) 
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seit einiger Zeit nicht mehr „United Europe“, d.h. die bundesstaatliche Verfestigung der 
Europäischen Union, sondern „United Nations of Europe“, d.h. vorrangig die absolute 
Wahrung der Souveränität der Mitgliedstaaten und der Staatenbund, das „realistische“ 
Leitbild und Ziel weiterer Integrationsschritte.  
 
In der Absage gegenüber der weiteren supranationalen Verfestigung der Europäischen Union 
kann eine gewisse Bereitschaft und Einwilligung zum Abbau derjenigen Strukturelemente der 
Europäischen Gemeinschaft gesehen werden, die Bausteine für einen weiteren Ausbau der 
Europäischen Union zu einem Bundesstaat bilden und sich in einem Staatenverband als 
störend erweisen könnten.  
 
Indem die Verfassung die politische Zielsetzung der Verträge von Rom, Maastricht, 
Amsterdam und Nizza zurücknimmt, schränkt sie die traditionelle Funktion des 
„Gemeinschaftssystems“ wesentlich ein. Die Verfassung enthält keine dem Artikel 2 des 
EWG-Vertrages entsprechende Regelung, wonach der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
neben den wirtschaftspolitischen Zielen das politische Ziel gesetzt war, „engere Beziehungen 
zwischen den in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten zu fördern“. Für die – 
ehemalige - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war die politische Zielsetzung kein bloßes 
Etikett, sondern in jeglicher Hinsicht, insbesondere für ihr außenpolitisches Handeln, von 
erheblicher Bedeutung. Unter Berufung auf die politische Zielsetzung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft haben die Mitgliedsstaaten in den Jahren ihres Aufbaus denjenigen 
europäischen Staaten, die um ihre Aufnahme nachgesucht haben, ungeachtet der Erfüllung der 
wirtschaftlichen Voraussetzungen den Beitritt verwehrt, wenn die Bewerberstaaten wie im 
Falle des Vereinigten Königreichs im Jahr 1962 die politische Zielsetzung des 
wirtschaftlichen Integrationsprozesses nicht anzuerkennen bereit waren oder wie im Falle 
Österreichs im Jahr 1964 aus Gründen seiner Neutralität die politische Zielsetzung der 
wirtschaftlichen Integration zu unterschreiben außerstande waren. Die Verfassung des 
Konvents nimmt nicht den Maastrichter Vertrag auf, der sich wie der Vertrag von Rom zur 
politischen Zielsetzung des wirtschaftlichen Integrationsprozesses bekennt. Artikel 1 des 
Maastrichter Unionsvertrages definiert, wie bereits aufgezeigt, die durch ihn errichtete 
Europäische Union als eine „neue Stufe“ im Rahmen der Verwirklichung einer „immer 
engeren Union der Völker Europas“. Derselbe Artikel umschreibt eine der Aufgaben der 
Europäischen Union dahin, „die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen 
ihren Völkern kohärent und solidarisch zu gestalten“. Der Maastrichter Vertrag hält vor allem 
auch im Zuge seiner Neufassung des Vertrages von Rom in seinem zur Zeit geltenden Artikel 
2 eindeutig an der politische Zielsetzung des Integrationsprozesses fest. Er umschreibt diese 
zwar nur abgeschwächt als „Förderung der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“, 
„bekundet“ aber in seiner Präambel, wie ebenfalls bereits aufgezeigt, zum Ausgleich für die 
Abschwächung eindeutig „den Willen der vertragschließenden Parteien“, „die Grundlagen 
für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen“. 
Demgegenüber verpflichtet Artikel 3 des Verfassungsentwurfs, obgleich er die verschiedenen 
Zielsetzungen der Europäischen Union nunmehr in Breite umschreibt, nicht auf 
weiterreichende politische Ziele. Indem das traditionelle vertragsrechtliche Bekenntnis zur 
politischen Integration in dem maßgeblichen Artikel fehlt, ist der Schluß nicht von der Hand 
zu weisen, daß nach dem Verfassungsentwurf die politische Finalität des 
Integrationsprozesses, wenn auch nicht gänzlich aufgegeben, so doch zumindest 
zurückgenommen ist. Die Präambel des Entwurfs erwähnt das „nunmehr geeinte Europa“ und 
scheint damit zu bekunden, daß die Einigung Europas mit der Konstituierung der 
Europäischen Union als Staatenbund erreicht und der Integrationsprozeß abgeschlossen ist. 
Sie widerspricht sich allerdings insofern, als sie an anderer Stelle „bekundet“, daß die „Völker 
Europas entschlossen“ seien, „immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten“. 
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Damit bringt sie wohl korrigierend zum Ausdruck, daß ungeachtet der erreichten „Einigung 
Europas“ weitere Integrationsschritte erforderlich sind. Andererseits „bekundet“ die Präambel 
wiederum die „Gewißheit der vertragschließenden Parteien“, daß „Europa, in Vielfalt 
geeint“, die „besten Möglichkeiten zur Verfolgung seiner Verpflichtungen böte“. Diese 
„Bekundung“ läßt sich dahin interpretieren, daß Europa aufgrund der Verfassung bereits in 
Vielfalt geeint sei, aber auch dahin, daß Europa aufgrund der Verfassung noch erst in Vielfalt 
zu einen sei. 
 
Artikel 17 des Verfassungsentwurfs soll als „Flexibilitätsklausel“ die allgemeine 
Handlungsermächtigung des Artikel 308 EG-Vertrag (früher Artikel 235 EWG-Vertrag) 
ersetzen und bestätigt durch seine Fassung die nunmehr eingeschränkte politische Zielsetzung 
der Europäischen Union. Artikel 17 wird in der Auseinandersetzung mit den Neuregelungen 
der Verfassung allgemein so verstanden, daß er der Europäischen Union noch weiterreichende 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet als die derzeitige Ermächtigungsklausel des Artikel 308 
EG-Vertrag (Artikel 235 EWG-Vertrag). Es wird sogar befürchtet, daß das Kompetenz- und 
Entscheidungssystem der Europäischen Union in Zukunft durch Beschlüsse des 
Gemeinschaftsgesetzgebers in noch stärkerem Ausmaß als bisher zu Lasten der 
Mitgliedstaaten fortentwickelt werden könnte, ohne daß die nationale Parlamente und die 
Völker der Europäischen Union befragt werden. Hingewiesen wird dabei darauf, daß anders 
als bisher nunmehr das Europäische Parlament bei der Inanspruchnahme der 
Ermächtigungsklausel mitwirkt und den Beschlüssen des Rates, die auf eine stille 
Vertragsrevision hinauslaufen, durch das Erfordernis seiner nunmehr vorgesehenen 
Zustimmung ersatzweise für die Ausschaltung der nationalen Parlamente demokratische 
Legitimation verschaffen wird. 
 
Artikel 17 des Verfassungsentwurfs schränkt jedoch die Handlungsermächtigung des Artikels 
308 (235) EG-Vertrag und damit das „Gemeinschaftssytem“ in seiner Kernfunktion 
wesentlich ein. Richtig ist, daß Artikel 17 die bisher bestehenden Befugnisse des 
Gemeinschaftsgesetzgebers, nunmehr des Rates und des Parlaments, in gewisser Weise 
dadurch zu erweitern scheint, daß die Ermächtigung nicht mehr nur „im Rahmen des 
Gemeinsamen Marktes“, sondern schlechthin zur Verfolgung der „Ziele der Europäischen 
Union“ in allen ihren Aufgabenbereichen, also beispielsweise auch im Rahmen der 
Wirtschafts- und Währungsunion in Anspruch genommen werden kann. Artikel 3 des 
Verfassungsentwurfs führt indes unter den nunmehr zahlreichen Zielen der Europäischen 
Union nicht die politische Zielsetzung des Integrationsprozesses mit auf. Artikel 17 kann 
daher nicht, zumindest nicht in gleichem Ausmaß wie die derzeitige Ermächtigungsklausel 
des Artikels 308 EG-Vertrag bzw. des alten Artikel 235 EWG-Vertrag, zu Zwecken der 
politischen Finalität des Integrationsprozesses in Anspruch genommen werden. Das 
Erfordernis der Zustimmung des Europäischen Parlaments, die nunmehr an die Stelle seiner 
bisher vorgeschriebenen bloßen Anhörung tritt, dürfte die Inanspruchnahme des Artikels 17 
als allgemeine Handlungsermächtigung der Union durch den Rat allerdings eher erleichtern 
als erschweren. Das Europäische Parlament hat einen ausgeprägten Integrationswillen und 
würde mit seiner Zustimmung den Beschlüssen des Rates – ersatzweise für die nationalen 
Parlamente – zweifellos demokratische Legitimation verschaffen. Immerhin beschließt jedoch 
der Rat - auf Vorschlag der Kommission und damit an den Vorschlag gebunden – auch auf 
der Grundlage des Artikels 17 stets einstimmig, so daß sich jeder Mitgliedstaat und sein 
Parlament, das sich umgangen fühlt, der Inanspruchnahmen der Ermächtigungsklausel 
widersetzen kann. 
 
Die Ermächtigung des Artikels 17 unterliegt jedoch zwei Einschränkungen, die für Artikel 
235 (Artikel 308) EG-Vertrag nicht gelten. Zum einen verpflichtet Absatz 2 des Artikels 17 
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die Kommission, die nationalen Parlamente vorab von allen Vorschlägen förmlich zu 
unterrichten, die sie gestützt auf Artikel 17 dem Rat und dem Europäischen Parlament 
vorzulegen beabsichtigt. Die Unterrichtung erfolgt nach Maßgabe des in Artikel 9 des 
Verfassungsentwurfs vorgesehenen neuen Verfahrens der Sicherung des 
Subsidiaritätsprinzips und eröffnet den nationalen Parlamenten für den Fall, daß ihre 
Vorstellungen hinsichtlich des Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nicht eingehalten 
werden, die Möglichkeit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Einschaltung 
der nationalen Parlamente, wie wirksam sie auch immer sein mag, dürfte der Vorlagefreude 
der Kommission sowie der Entschlußfreude des Rates und des Europäischen Parlaments in 
Zukunft Grenzen setzen. Noch stärker wirkt sich zum anderen die neue Regelung des 
Absatzes 3 des Artikels 17 als Einschränkung der Handlungsermächtigung des Rates aus. Die 
Flexibilitätsklausel kann nach dieser neuen Regelung, die der geltende Artikel 308 (Artikel 
235) EG-Vertrag nicht kennt, grundsätzlich nur in Handlungsbereichen der Europäischen 
Union in Anspruch genommen werden, für die der Verfassungsgeber die „Harmonisierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“, d.h. jegliche 
Rechtsangleichung und damit jegliche Rechtsetzung der Europäischen Union, nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen hat. Der sog. negative Kompetenzkatalog in Form des 
Ausschlusses der „Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten“ ist seit dem Vertrag von Maastricht ein Prinzip der Verfassung der 
Europäischen Union und wird in dem Verfassungsentwurf für weitere Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Union – nach wie vor zum Beispiel für den Bereich 
der Gesundheitspolitik – festgeschrieben. Als Verfassungsprinzip hat der „Ausschluß der 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ Sperrwirkung 
nicht nur in den Fällen, in denen der Verfassungsgeber der Union bereits den „Ausschluß der 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ bei 
bestehenden Zuständigkeiten verfügt hat, sondern zugleich die Wirkung einer Sperre auch in 
den Fällen, in denen die Ermächtigung des Artikel 17 zur Überführung neuer im 
Verfassungsvertrag nicht angesprochener Aufgaben und Hoheitsrechte von den 
Mitgliedstaaten auf die Europäische Union in Anspruch genommen wird. Die Übertragung 
neuer Aufgaben und Zuständigkeiten von den Mitgliedstaaten auf die Europäische Union 
erfordert nämlich zwangsläufig eine Entscheidung darüber, ob in dem neuen 
Zuständigkeitsbereich die „Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten“, d.h. Rechtsangleichung und Rechtsetzung der Europäischen Union zulässig 
oder ausgeschlossen sein soll. Aus Absatz 3 des Artikels 17 folgt, daß bei einer Ausweitung 
der Zuständigkeiten der Europäischen Union die Entscheidung darüber, ob Rechtsangleichung 
und damit Rechtsetzung der Europäischen Union stattfinden darf oder die „Harmonisierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ ausgeschlossen sein soll, nur 
unter Einschaltung der nationalen Parlamente als ordentliche Verfassungsgeber, d.h. im Wege 
der Vertragsergänzung, nicht dagegen vom Rat und vom Europäischen Parlament im Wege 
der „kleinen Vertragsrevision“ autonom auf der Grundlage des Artikels 17 getroffen werden 
kann. Da nämlich die Regelungshoheit des Rates und des Europäischen Parlaments für den 
Fall ausgeschlossen ist, daß der Verfassungsgeber den Ausschluß der „Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ verfügt hat, kann Artikel 17 nicht 
die Regelungsmacht des Gemeinschaftsgesetzgebers umfassen, bei neu anstehenden 
Aufgaben der Europäischen Union seinerseits autonom darüber zu entscheiden, ob die 
Wahrnehmung der neuen Aufgabe der Europäischen Union die Befugnis zur 
Rechtsangleichung und Rechtsetzung umfassen oder ob diese im Sinne des negativen 
Kompetenzkatalogs ausgeschlossen sein soll. Die Frage der Ausstattung der Europäischen 
Union mit der Befugnis zur Rechtsangleichung bzw. zur Versagung dieser Befugnis stellt sich 
durchgängig für alle neuen Zuständigkeitsbereiche, selbst bei der Übertragung der bloßen 
Befugnis zur Gewährung finanzieller Leistungen, so daß es dem Rat und dem Europäischen 
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Parlament schlechterdings verwehrt sein dürfte, der Europäischen Union gestützt auf Artikel 
17 neue Aufgaben und Befugnisse zu übertragen. 
 
Für die Zukunft ist die Übertragung neuer – im Verfassungsentwurf nicht genannter - 
Aufgaben und Hoheitsrechte auf die Europäische Union gestützt auf die allgemeine 
Handlungsermächtigung des Artikels 17 im Wege der „kleinen Vertragsergänzung“ anders als 
nach geltendem Verfassungsrecht nicht mehr möglich. Damit ist zwar der Ausbau der 
Europäischen Union dem ordentlichen Verfassungsgeber der Europäischen Union 
vorbehalten, zugleich aber die Dynamik des „Gemeinschaftssystems“ weitgehend 
eingeschränkt. Der Rat hat in der Vergangenheit mittels seiner auf Artikel 235 EWG-Vertrag 
gestützten Entscheidungen die Europäische Gemeinschaft, die zu einer Überführung neuer 
Zuständigkeiten auf die Europäische Gemeinschaft geführt haben, die Europäische Union im 
Sinne ihrer politischen Zielsetzung wesentlich fortentwickelt. Vergleichbar strukturierte 
staatliche Zuständigkeitsbereiche, die noch in die ausschließliche Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen, können als Folge der Sperrwirkung des in Artikel 17 verankerten 
negativen Kompetenzkatalogs in Zukunft nur über eine förmliche Änderung der Verfassung 
in die Zuständigkeit der Europäischen Union überführt werden. Die Frage ist, ob diese 
Begrenzung der Handlungsermächtigung, zumindest in diesem Ausmaß, tatsächlich intendiert 
ist, oder ob der Verfassungsentwurf mit der Einschränkung der Handlungsermächtigung des 
Artikel 17 lediglich Lehren aus der Geschichte der zum Teil lautstark kritisierten und als 
exzessiv eingestuften Inanspruchnahme der Handlungsermächtigung des Artikels 235 EWG-
Vertrag in der Vergangenheit zieht. Vor der Verfassungsreform der Europäischen 
Gemeinschaft durch die Einheitliche Europäische Akte von 1985, durch die der Gemeinschaft 
nachträglich eine begrenzte Kompetenz im Bereich der Umweltpolitik überantwortet wurde, 
hat der Rat auf der Grundlage des Artikels 235 EWG-Vertrag beispielsweise im Bereich des 
Umweltschutzes mehr als hundert Rechtsakte erlassen. Dieses Ausmaß der Inanspruchnahme 
der Handlungsermächtigung, das sich auch für andere Tätigkeitsbereiche aufzeigen läßt, hat 
dazu geführt, daß seit Jahrzehnten in der Europäischen Union Bestrebungen zur Eindämmung 
der angeblich zu exzessiven Inanspruchnahme des Artikels 235 EWG-Vertrag (Artikel 308 
EG-Vertrag) zu verzeichnen sind. Wenn, von der Geltendmachung des Subsidiaritäts-
grundsatzes abgesehen, die Bemühungen zur Begrenzung der Regelungsmacht der 
Europäischen Union, wie sie nunmehr Artikel 17 des Verfassungsentwurf vorsieht, keinen 
Erfolg gehabt haben, hat vermutlich die politische Zielsetzung des Integrationsprozesses, die 
nach dem Verfassungsentwurf zurückgenommen zu sein scheint, den Verfassungsgeber 
hiervon abgehalten. 
 
 
4. Vorausgegangene Verwässerungen des Gemeinschaftssystems  
 
Bedenken und Vorbehalte der Mitgliedstaaten gegen eine uneingeschränkte Erstreckung des 
„Gemeinschaftssystems“ auf neue Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft bestehen 
nicht erst seit der Konferenz von Maastricht. Sie lassen sich bis in die Zeit der Luxemburger 
Regierungskonferenz, die 1986 zur Reform des Gemeinschaftssystems durch die Einheitliche 
Europäischen Akte geführt hat, zurückverfolgen; auf der Konferenz von Maastricht sind sie 
erstmals deutlicher sichtbar und wirksamer geworden. Seit der Konferenz von Maastricht 
wird in den Mitgliedsstaaten, insbesondere auch in Deutschland, geltend gemacht, daß die 
Kompetenzen der Europäischen Union nur „subsidiär“ ausgeübt werden sollten und die 
Subsidiarität als Sperre für die Inanspruchnahme von Kompetenzen in die Verfassung der 
Europäischen Gemeinschaft Eingang finden müsse. Die Forderung nach einer Begrenzung 
und darüber hinaus auch der Rückverlagerung von Kompetenzen auf die Mitgliedstaaten wird 
ungeachtet der Erkenntnis erhoben, daß die Bewältigung der Aufgaben und Anforderungen an 
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die Europäische Union, die mit ihrer ständigen Erweiterung verbunden sind, eher einen 
Ausbau der Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen der Union erfordert. Dem 
aufmerksamen Beobachter der verschlungenen Pfade der Entwicklung des 
Integrationsprozesses kann nicht entgangen sein, daß bei der Umgestaltung der Europäischen 
Gemeinschaft zu einer Wirtschafts- und Währungsunion auf der Konferenz von Maastricht 
das Gemeinschaftssystem nicht in seiner vollen Breite auf die Geldpolitik erstreckt wurde, 
obwohl die Währungspolitik, und zwar sowohl die innere als auch die äußere 
Währungspolitik, der Europäischen Gemeinschaft zur ausschließlichen Wahrnehmung 
überantwortet wurde. Mit der gleichen Einschränkung ist die neue Zuständigkeit der 
Europäischen Gemeinschaft für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, 
insbesondere aber ihre Aufsichtsführung über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten 
belastet12. 
 
a. Gemeinschaftssystem und negativer Kompetenzkatalog 
 
Eine erste und wesentliche Umwandlung erfuhr das Gemeinschaftssystem dadurch, daß im 
Zuge der Bestrebungen, die Gemeinschaftsgewalt einzudämmen, der negative Kompetenz-
katalog Eingang in das Verfassungssystem des Vertragswerks von Rom gefunden hat. Das 
„Gemeinschaftssystem“ sieht vor, daß die Europäische Gemeinschaft in Ausübung der ihr 
überantworteten Kompetenzen Recht setzen, insbesondere auch Maßnahmen der 
Rechtsangleichung erlassen kann. Ein „negativer Kompetenzkatalog“, der festlegt, daß 
bestimmte Kompetenzen nicht der Europäischen Gemeinschaft zustehen, oder daß sie im 
Rahmen bestimmter Aufgaben keine Maßnahmen der Harmonisierung der Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten treffen kann, ist ihm unbekannt. Die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft von den Zuständigkeiten 
der Mitgliedstaaten wird nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung dadurch 
gesichert, daß die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft, vergleichbar der 
Kompetenzabgrenzung in einem Bundesstaat, ausreichend gegenständlich umschrieben sind 
und ihre Einhaltung dadurch in ausreichender Weise gerichtlich kontrollierbar ist. Fehlt es an 
einer ausreichenden gegenständlichen Umschreibung der – nach dem Föderationsgrundsatz – 
übertragenen Zuständigkeiten der höheren Ebene, ist die Umschreibung nachzuholen; die 
übertragenen Zuständigkeiten sind dagegen zugunsten der unteren Ebene nicht in der Weise 
negativ abzugrenzen, daß der Europäischen Gemeinschaft ungeachtet ihrer Zuständigkeit der 
Erlaß bestimmter Maßnahmen, beispielsweise der Rechtsangleichung oder der Rechtsetzung 
schlechthin versagt ist. Zur Festlegung einer derart eingeschränkten Kompetenz kam es 
erstmals auf der Konferenz von Maastricht, die Entwicklung setzte sich auf den Konferenzen 
von Amsterdam und Nizza fort und hat mit dem Inkrafttreten der Verfassung des Konvents 
einen gewissen Kulminationspunkt erreicht. Der negative Kompetenzkatalog ist auf die 
unzulängliche tatbestandsmäßige Umschreibung der Kompetenzen der Europäischen 
Gemeinschaft zurückzuführen. Zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft hat sich 

                                                 
12 In jüngster Zeit fiel auf, daß die Kommission als „Hüterin des Vertrages“ zwar die Verletzung jedweder 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten im Bereich des Binnenmarktes und in anderen Tätigkeitsbereichen der 
Gemeinschaft im Wege einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof geltend machen kann, daß ihr jedoch 
eine solche Klage verwehrt ist, wenn ein Mitgliedstaat seine vertraglichen Verpflichtung zur Vermeidung eines 
übermäßigen Haushaltsdefizits verletzt hat. Nach dem Vertrag von Maastricht ist die Befugnis der Kommission 
und der anderen Mitgliedstaaten für den Fall, daß ein Mitgliedstaat der Verpflichtung zur Vermeidung eines 
Haushaltsdefizits nicht nachkommt, ungeachtet ihrer Bedeutung für die Sicherung der gemeinsamen Währung 
ausgeschlossen bzw. nur unter sehr engen Voraussetzungen gegeben. Dementsprechend entfaltet die 
Verpflichtung für den Fall ihrer Verletzung auch nicht im Wege der Direkt-  und Drittwirkung Rechte Privater, 
so daß der Europäische Gerichtshof auch nicht über die Anrufung der nationalen Gerichte im Wege von 
Vorabentscheidungsverfahren mit dem gemeinschaftsrechtswidrigen Verhalten des Mitgliedstaates befaßt 
werden kann.  
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beispielsweise kein Konsens darüber herausgebildet, was unter einem „Gemeinsamen Markt“ 
zu verstehen ist, der maßgebliches Tatbestandsmerkmal für die allgemeine Kompetenz der 
Europäischen Gemeinschaft zur Rechtsangleichung ist (früher Artikel 100, nunmehr Artikel 
94 EG-Vertrag). Da das Wirtschaftsrecht Mitgliedstaaten diesen Begriff nicht kennt, ist nach 
wie vor umstritten, ob die Darbietungen des Rundfunks, insbesondere des Fernsehens, 
wirtschaftliche Dienstleistungen sind, für die die Europäische Gemeinschaft bei 
Beeinträchtigungen des zwischenstaatlichen Dienstleistungsverkehrs aus Gründen der 
Sicherung des Gemeinsamen Marktes eine Regelungszuständigkeit beanspruchen kann. Nach 
wie vor wird die Auffassung vertreten, daß es sich bei darbietenden Programmen des 
Rundfunks um kulturelle Dienstleistungen handelt, für die der Europäischen Gemeinschaft 
keine Regelungshoheit zusteht. Die Bestrebungen zur Eindämmung der Kompetenzen der 
Europäischen Gemeinschaft durch einen „negativen Kompetenzkatalog“ war auch darauf 
zurückzuführen, daß – nach Auffassung mancher Beobachter - Artikel 235 EWG-Vertrag 
(nunmehr Artikel 308 EG-Vertrag) vom Rat übermäßig in Anspruch genommen wurde. 
 
Auf der Konferenz von Maastricht wurden der Europäischen Gemeinschaft zwar 
Kompetenzen im Bereich der „Allgemeinen und beruflichen Bildung der Jugend“ (Artikel 
149, früher Artikel 126 ff EG-Vertrag), der Kultur (Artikel 151 vormals Artikel 128 EG-
Vertrag) und des Gesundheitswesen (Artikel 152 früher Artikel 129 EG-Vertrag) übertragen, 
die relativ umfassenden Befugnisübertragungen aber erstmals in der Weise konditioniert, daß 
jegliche „Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
ausgeschlossen“ sein soll. Da die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ und die 
„Innen und Justizpolitik“ nicht erst vergemeinschaftet wurden, brauchte der Ausschluß der 
Rechtsangleichung und Rechtsetzung im Sinne des Gemeinschaftssystems in diesen beiden 
Bereichen nicht ausdrücklich normiert zu werden. Die Konferenz von Amsterdam hat den 
Ausschluß jeglicher Rechtsangleichung und Rechtsetzung auf den neuen Zuständigkeits-
bereich der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der „Beschäftigung“ (Artikel 126 EG-
Vertrag) erstreckt. Für den Bereich der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der „Innen und 
Justizpolitik zwischen ihren zuständigen Verwaltungsbehörden“ hat die Konferenz von 
Amsterdam zwar begrenzt, nämlich für sog. „Rahmenbeschlüsse“, Rechtsangleichung 
zugelassen, für alle weiterreichenden Beschlüsse, die in diesem Bereich von der Europäischen 
Union zulässigerweise getroffen werden können, indes die Harmonisierung der nationalen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen13. Die 
Verfassung des Konvents faßt nunmehr die Zuständigkeiten der Europäischen Union, die 
bislang bei Europäischen Gemeinschaft angesiedelt sind und für die bereits der Ausschluß der 
Harmonisierung der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften geltendes Recht ist, als 
Kompetenzen für „Maßnahmen der Unterstützung, Koordinierung und Ergänzung“ 
zusammen. Sie fügt den bereits bestehenden Zuständigkeiten die Kompetenz der 
Europäischen Union für die Industrie, für die bislang der Ausschluß der Rechtsangleichung 
nicht vorgesehen war, sowie drei neue Zuständigkeiten für den Sport, die Jugend und den 
Zivilschutz hinzu und legt für die gesamte Kategorie der „Maßnahmen der Unterstützung, 
Koordinierung und Ergänzung“ den Ausschluß der Harmonisierung der nationalen Rechts- 
und- Verwaltungsvorschriften als Prinzip der Verfassung fest14. Während die Verfassung bei 
nunmehr möglichen Rechtsakten der Europäischen Union im Bereich der „Justiziellen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Strafsachen“ den Ausschluß der Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaatenprinzipielllo festelegt15, eröffnet sie 

                                                 
13 Artikel 34 EU-Vertrag  
14 Artikel I-16 Verfassungsentwurf 
15 Artikel III-173 Verfassungsentwurf 



 16

im Bereich der „Justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen“ und der „polizeilichen 
Zusammenarbeit“ (Eropol) indes die Möglichkeit der Rechtsangleichung.16 
 
Der negative Kompetenzkatalog kann auf Dauer zu einer Blockade notwendiger 
Entwicklungen des Verfassungssystems der Europäischen Union führen.17 
 
 
b. Die Wirtschafts- und Währungsunion im Rahmen des Gemeinschaftssystems  
 
Auf der Konferenz von Maastricht wurde das Kompetenz- und Entscheidungssystem des 
Vertrages von Rom auf die Wirtschafts- und Währungsunion, die als zweite Hauptaufgabe der 
Gemeinschaft an die Stelle der Koordinierung der Wirtschaftspolitik getreten ist, nur mit 
beträchtlichen Einschränkungen erstreckt. Diese betreffen die Stellung der Kommission, die 
Funktion des Europäischen Gerichtshofs, die Stellung des Europäischen Parlaments und vor 
allem die Struktur der Europäischen Gemeinschaft in ihrem neuen Wirkungsbereich der 
Wirtschafts- und Währungsunion. 
 
 
aa.    Die Struktur des Europäischen Zentralbankwesens auf der Ebene der  
      Europäischen Gemeinschaft 
 
Entgegen einen weit verbreiteten Irrtum wurde die Geldpolitik auf der Konferenz von 
Maastricht nicht der Europäischen Zentralbank als einer der Europäischen Gemeinschaft 
zugeordneten, wenn auch aus Gründen ihrer Unabhängigkeit neben ihr stehenden Institution 
überantwortet. Verantwortlicher Gestalter der Geldpolitik für die Gemeinschaft ist nach dem 
Vertrag von Maastricht, der absolut eindeutig ist, eine zwischenstaatliche Einrichtung, 
nämlich das - neben der Europäischen Zentralbank errichtete - „Europäische System der 
Zentralbanken“. Das „Europäische System der Zentralbanken“ bzw. das „Eurosystem“, wie es 
Hinblick auf die fehlende Zugehörigkeit Großbritanniens, Dänemarks und Schwedens 
genannt wird, besteht aus den nationalen Zentralbanken, die ungeachtet ihrer Entlassung in 
die Unabhängigkeit nach wie vor Institutionen der Mitgliedstaaten sind, und der in Maastricht 
als Tochterinstitut der nationalen Zentralbanken gegründeten Europäischen Zentralbank, die 
ungeachtet des Gründungsaktes eine Institution der Gemeinschaft ist. Die Organisation des 
Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) ähnelt der Struktur eines Staatenbundes, 
entspricht jedenfalls nicht der supranationalen Organstruktur der Europäischen Gemeinschaft. 
Der Übertragung der Geldpolitik auf die Gemeinschaft zur ausschließlichen Wahrnehmung 
für alle Mitgliedstaaten hätte es entsprochen, wenn die Geldpolitik nicht auf eine 
zwischenstaatliche Einrichtung, sondern auf eine - supranationale – Währungsbehörde 
übertragen worden wäre. Dann hätte vergleichbar den Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten 
eine zentrale „Währungs- und Notenbank“ der Europäischen Union statt der derzeitigen 
Europäischen Zentralbank errichtet werden müssen. Die nationalen Zentralbanken hätten 
gegebenenfalls aus der staatlichen Organisation der Mitgliedstaaten unter Umwandlung in 
Einrichtungen der Gemeinschaft ausgegliedert werden müssen. 
                                                 
16 Artikel III-170 und III-178 Verfassungsentwurf 
 
17 Der negative Kompetenzkatalog scheint neuerdings als Element des Gemeinschaftssystems dem 
Gemeinschaftsgesetzgeber Anlaß zu Umgehungsversuchen zu geben. In seinem Urteil vom 05. 10. 2000 (Slg. 
2000, I-8419) erklärt der EuGH die erkennbar aus Gründen des Gesundheitsschutzes erlassene, mangels 
Rechtsangleichungskompetenz jedoch auf die Binnenmarktkompetenzen gestützte Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates 98/43/EG vom 06. Juli 1998 über das Verbot der Werbung für Tabakerzeugnisse für 
nichtig. 
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bb. Die Stellung der Kommission im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion 
     
   aaa. Vorschlagsrecht  
 
Die Wirtschafts- und Währungsunion sieht drei Beschlußverfahren vor, nämlich das 
Verfahren der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten18, das Verfahren der 
Aufsicht über die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Einhaltung der Haushaltsregeln19 und das 
anläßlich des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Wege einer Verordnung zusätzlich 
eingeführte Verfahren der Frühwarnung.20 Alle drei Verfahren sind als sog. Rats-Verfahren 
ausgestaltet, indem nicht der Kommission, sondern dem Rat die Aufsicht und die 
Beschlußhoheit über die Mitgliedstaaten überantwortet ist. Die Kommission ist zwar in allen 
drei Verfahren eingeschaltet, hat aber gegenüber dem Rat nicht das Vorschlagsrecht, das sie 
nach dem Vertrag von Rom im Verfahren der Rechtsetzung des Rates innehat. Sie unterbreitet 
vielmehr dem Rat für dessen Beschlußfassung lediglich „Empfehlungen“ oder „Berichte“, 
von denen der Rat, anders als er bei förmlichen Vorschlägen verfahren könnte, bei der 
Beschlußfassung abweichen kann, ohne an das für das Vorschlagsverfahren wesentliche 
Erfordernis der Einstimmigkeit gebunden zu sein,. Hierin liegt eine beträchtliche Schwächung 
der Stellung, die der Kommission im „Gemeinschaftssystem“ zufällt. 
 
Die Kommission hatte allerdings auch in dem Verfahren kein Vorschlagsrecht, das der 
Vertrag von Rom zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten vorsah.21 Da 
die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion die Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
als zweite Hauptaufgabe der Europäischen Gemeinschaft ersetzt hat, könnte daher in Zweifel 
gezogen werden, daß bereits die Versagung des Vorschlagsrechts eine unzulängliche 
Erstreckung des „Gemeinschaftssystems“ darstellt. Mit der Errichtung der Wirtschafts- und 
Währungsunion wurde indes die Währungspolitik, die zu den staatlichen Kernaufgaben zählt, 
unwiderruflich auf die Europäische Union übertragen. Eine bislang auf die Koordinierung 
einer Politik der Mitgliedstaaten begrenzte Aufgabe der Gemeinschaft wurde durch eine 
ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft ersetzt. Die Übertragung der Währungspolitik 
auf die Europäische Gemeinschaft hat die Souveränität der Mitgliedsstaaten weitaus stärker 
als andere Befugnisübertragungen eingeschränkt, so daß die uneingeschränkte Erstreckung 
des „Gemeinschaftssystems“ auf die Wirtschafts- und Währungsunion nahegelegen hätte. 
Hinsichtlich aller anderen Zuständigkeiten, die auf der Konferenz von Maastricht der 
Europäischen Gemeinschaft übertragen worden sind, stieß die uneingeschränkte Erstreckung 
des „Gemeinschaftssytems“ auf keine vergleichbaren Vorbehalte. 
 
   bbb. - Die Kommission als Sekretariat des Rates 
 
Die Kommission hat in dem Verfahren der Überwachung der Wirtschaftspolitik, im 
Verfahren der Überwachung der Haushaltslage und im Verfahren der „Frühzeitigen 
Warnung“ schlechthin nicht die Stellung, die ihr im Rahmen des „Gemeinschaftssystems“ 
nach dem Vertrag von Rom zugewiesen ist. Gemäß Artikel 211 EG-Vertrag, (früher Artikel 
155) hat die Kommission als „Hüterin des Vertrages“ allgemein das Recht und die Pflicht, für 
                                                 
18  Artikel 99 EG-Vertrag 
19 Artikel 104 EG-Vertrag 
 
20 Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 „über den Ausbau der haushaltspolitischen   
    Überwachung und der Überwachung der Koordinierung der Wirtschaftspolitik“ ABl. Nr. L. 209 vom  
    02.08.2997 S. 1.  
 
21 Artikel 105 EWG-Vertrag 
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die Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten Sorge zu tragen. Die 
Kommission ist insbesondere auch, ohne hierzu im Einzelfall besonders ermächtigt zu sein, 
kraft Vertrages befugt, an die Öffentlichkeit zu treten und Empfehlungen oder 
Stellungnahmen gegenüber den Mitgliedstaaten auf allen „in diesem Vertrag bezeichneten 
Gebieten“ abzugeben. Auf das Geschehen im Rat braucht die Kommission dabei - abgesehen 
von der allgemeinen Verpflichtung zur Wahrung der Loyalität gegenüber anderen Organen – 
keine Rücksicht zu nehmen. Rechtliche Voraussetzung für die Abgabe einer Stellungnahme 
oder Empfehlung ist lediglich, daß die Kommission die Empfehlung oder Stellungnahme für 
notwendig erachtet. 
 
Die Befugnisse der Kommission gelten nach dem Wortlaut des Artikels 211 EG-Vertrag, 
demzufolge die Ausübung der Befugnisse dem „ordnungsgemäßen Funktionieren und der 
Entwicklung des Gemeinsamen Marktes“ dienen muß, nur für den Bereich des 
„Gemeinsamen Marktes“. Bei der Umwandlung der Europäischen Gemeinschaft in eine 
Wirtschafts- und Währungsunion hätte es nahe gelegen, Artikel 211 EG-Vertrag auf die 
Wirtschafts- und Währungsunion zu erstrecken. Da das Verfahren der Überwachung der 
Haushaltslage der Mitgliedstaaten zumindest starke Züge eines Verfahrens der Rechtsaufsicht 
aufweist, hätten der Kommission die Befugnisse eingeräumt werden können, die ihr als 
„geborener“ Träger der Rechtsaufsicht nach dem „Gemeinschaftssystem“ im Bereich des 
Gemeinsamen Marktes zustehen. Die Konferenz von Maastricht hat jedoch die 
Aufsichtsbefugnis gegenüber den Mitgliedstaaten statt der Kommission dem Rat 
überantwortet und überdies die Aufsichtsverfahren als nicht-öffentliche Verfahren 
ausgestaltet.22 Indem der Kommission in den drei Aufsichtsverfahren, insbesondere in dem 
Verfahren der Überwachung der Haushaltslage der Mitgliedstaaten, lediglich interne, wenn 
auch umfassende Aufgaben zugewiesen worden sind und ihre Mitwirkung auf Zuarbeit 
gegenüber dem Rat beschränkt ist, hat sie in den drei wichtigen Verfahren abweichend vom 
Gemeinschaftssystem lediglich die Stellung eines Sekretariats23. 
 
 bb. Gerichtsbarkeit im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion 
 
Die Gerichtsbarkeit der Europäischen Gemeinschaft teilt im Bereich der Wirtschafts- und 
Währungsunion das Schicksal der Kommission. 
 
  aaa Gerichtsbarkeit im Rahmen der Aufsicht über die Budgetpolitik der  
         Mitgliedstaaten 
 
Während die drei Mitgliedstaaten, die zur Zeit der Währungsunion in ihrer dritten Stufe noch 
nicht angehören, hiervon noch ausgenommen sind, sind die derzeit zwölf an der 
Währungsunion in ihrer dritten Stufe teilnehmenden Mitgliedstaaten nach dem Vertrag von 
Maastricht rechtlich verpflichet, übermäßige Haushaltsdefizite zu vermeiden, und zwar 

                                                 
22 Das folgt aus Artikel 104 Absatz 8 EG-Vertrag, wonach die Veröffentlichung der Empfehlungen des Rates an 
den Mitgliedstaat eines besonderen Beschlusses des Rates bedarf. Wenn der Rat im Interesse der Sicherung der 
Währung der Gemeinschaft vor diesem Verfahrensschritt nicht an die Öffentlichkeit treten darf, ist das der 
Kommission ebenfalls untersagt. 
 
23 Der Wirtschafts- und Währungsunion als solcher liegt nicht die „supranationale“ Struktur der Europäischen 
Gemeinschaft zugrunde, die das Regelungswerk des „Gemeinsamen Marktes“ kennzeichnet. Sie orientiert sich, 
wie das mit der Geldpolitik betraute „Europäische System der Zentralbanken“ zeigt, stärker an der Grundstruktur 
der Europäischen Gemeinschaft als Staatenverband. Die Zuweisung der Aufsichtsbefugnis an den Rat und die 
eingeschränkte Stellung der Kommission entsprechen der verfassungsrechtlichen Konzeption der Wirtschafts- 
und Währungsunion.  
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gleichermaßen, wie sie nach dem Vertrag von Rom zur Vermeidung von Handelshemmnissen 
rechtlich verpflichtet sind. Anders als im Falle der Mißachtung der Regelungen des 
Gemeinsamen Marktes kann indes ein Mitgliedstaat für den Fall, daß er der Verpflichtung zur 
Vermeidung eines Haushaltsdefizits nicht nachkommt, nicht gleichermaßen wie bei der 
Verletzung anderer Verpflichtungen des Gemeinschaftsrechts vor dem Europäischen 
Gerichtshof verklagt werden. Die Klagebefugnis, die der Kommission und den 
Mitgliedstaaten im Rahmen des „Gemeinschaftssystems“ generell zusteht, wurde in 
Maastricht für die Währungsunion maßgeblich eingeschränkt24. Während nach dem 
„Gemeinschaftssystem“ lediglich Vorbedingung für eine Klageerhebung der Kommission 
oder eines anderen Mitgliedstaates die Durchführung eines zeitlich begrenzten Vorverfahrens 
in Form eines Abmahnschreibens und einer sog. „Mit Gründen versehene Stellungnahme“ ist, 
besteht im Haushaltsverfahren eine zusätzliche Vorbedingung in Form der Einschaltung des 
Rates der Wirtschafts- und Finanzminister. Der Rat muß der Klageerhebung mehrheitlich 
zustimmen25.  
 
Überdies ist das Verfahren der Aufsicht über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten so 
ausgestaltet, daß während seiner ersten Stadien die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs 
schlechthin ausgeschlossen ist. Erst nachdem der Rat förmlich festgestellt hat, daß in dem 
betreffenden Mitgliedstaat ein übermäßiges Haushaltsdefizit besteht, kann in einem späteren 
Stadium des Verfahrens seitens der Kommission oder eines anderen Mitgliedstaates gegen 
den betroffenen Mitgliedstaat eine Vertragsverletzungsklage erhoben werden. Da der 
betroffene Mitgliedstaat an der Beschlußfassung über die Feststellung seines Haushaltsdefizits 
teilnimmt, kann er im Zusammenwirken mit anderen Mitgliedstaaten die Feststellung des 
Defizits verhindern. Ein Mitgliedstaat kann einer Vertragsverletzungsklage besonders leicht 
entgehen, wenn zugleich andere Mitgliedstaaten den Referenzwert für die höchstzulässige 
jährliche Verschuldung von 3% überschritten haben. Zu einer Klageermächtigung der 
Kommission oder einen anderen Mitgliedsstaat wird es nach allem nur in seltenen Fällen 
kommen.  
 
Durch die Regelung des Artikels 104 EG-Vertrag wird zugleich die Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs im Wege von Vorabentscheidungsverfahren seitens nationaler 
Gerichte ausgeschlossen. Wenn der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die 
Anrufung des Europäischen Gerichtshof untersagt ist, kann auch Privaten die Befugnis zur 
Anrufung des Europäischen Gerichtshofs über nationale Gerichte im Wege von 
Vorabentscheidungsverfahren nicht zustehen. 
 
...bbb. Gerichtsbarkeit bei Vertragsverletzungen der nationalen Zentralbanken 
 
Im Rahmen des „Gemeinschaftssystems“ kann in allen Fällen, in denen eine Behörde eines 
Mitgliedstaats, in Deutschland auch eine Behörde der mittelbaren Staatsverwaltung, eines 
Bundeslandes oder einer Gemeinde eine Verpflichtung des Gemeinschaftsrechts verletzt, nur 
die Regierung des Mitgliedstaats vor dem Europäischen Gerichtshof wegen 
Vertragsverletzung belangt werden. Da die nationalen Zentralbanken als „integrale 
Bestandteile“ des „Europäischen Systems der Zentralbanken“ nach den Maastrichter 
Regelungen keinen Weisungen unterliegen, die Regierungen ihnen demnach, ohne daß dies 
als Weisung mißverstanden würde, selbst ein gemeinschaftsrechtskonformes Verhalten nicht 

                                                 
24 Siehe Artikel 104 Absatz 10 EG-Vertrag 
  
25  Das Erfordernis der Zustimmung des Rates ergibt sich daraus, daß die Erhebung der Klage zunächst die 
Feststellung des Defizits durch den Rat und sodann die weiteren Beschlüsse gemäß den Absätzen 7, 8 und 9 des 
Artikels 104 voraussetzt. Eine Verpflichtung des Rates, die betreffenden Beschlüsse zu fassen, besteht nicht. 
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auferlegen können, sieht der Vertrag von Maastricht vor, daß die nationalen Zentralbanken, 
falls sie einer ihnen nach dem Vertrag oder der ESZB/EZB-Satzung auferlegten Verpflichtung 
nicht nachkommen, als solche vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden können. 
Zur Erhebung einer Klage, die gegen eine nationale Zentralbank gerichtet ist, sind – im 
Einklang mit dem „Gemeinschaftssystem - sowohl die Kommission als auch die anderen 
Mitgliedstaaten befugt. Die Durchführung des Vorverfahrens, die nach dem 
Gemeinschaftssystem Voraussetzung für die Erhebung einer Klage ist, nämlich die 
Abmahnung des vertragswidrigen Verhaltens und alsdann die Abgabe der sog. „Mit Gründen 
versehene Stellungnahme“, ist indes abweichend vom „Gemeinschaftssystem“ nicht der 
Kommission, sondern dem Gouverneursrat der Europäischen Zentralbank überlassen.26 Der 
Gouverneursrat beschließt über das klageweise Vorgehen gegen eine nationale Zentralbank, 
die eine Verpflichtung des sekundären Gemeinschaftsrechts verletzt hat, mit qualifizierter 
Mehrheit. Das Erschwernis für eine Klageerhebung, das der Beschluß des Gouverneursrates 
darstellt, schützt die nationalen Zentralbanken vor einem gegen sie gerichteten gerichtlichen 
Vorgehen insbesondere in den kritischen Fällen, in denen mehrere nationale Zentralbanken 
gegen eine gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung verstoßen haben. Das Erfordernis eines 
Beschlusses des Gouverneursrates entfaltet Sperrwirkung auch für alle anderen Verfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof, die das Rechtsschutzsystem des „Gemeinschaftssystems“ 
vorhält. Insbesondere ist bei Vertragsverletzungen durch die nationalen Zentralbanken der 
Rechtsschutz eingeschränkt, den das „Gemeinschaftssystem“ Privaten unter bestimmten 
Bedingungen über die Anrufung der nationalen Gerichte und Vorabentscheidungsverfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof gewährt.  
 
   ccc. Gerichtsbarkeit bei Nichtbefolgung von Weisungen der Europäischen  
           Zentralbank  
 
Die Gerichtsbarkeit des Vertrages von Rom ist letztlich auch für den Fall eingeschränkt, daß 
die nationalen Zentralbanken Weisungen der Europäischen Zentralbank nicht befolgen. Da 
Weisungen der Europäischen Zentralbank an die nationalen Zentralbanken keine rechtlichen 
Wirkungen entfalten27, hat der Vertrag von Maastricht der Europäischen Zentralbank für den 

                                                 
26 Art. 237 EG-Vertrag  
 
27 Nach Artikel 12.1 Absatz 2 der ESZB/EZB-Satzung hat die Europäische Zentralbank, und zwar ihr 
Direktorium, die Befugnis, den nationalen Zentralbanken alle zur Durchführung der geldpolitischen 
Leitlinien und Beschlüssen des Gouverneursrates erforderlichen „Weisungen“ zu erteilen. Die 
regelmäßig zitierte und argumentativ verwendete „Weisungsbefugnis“ der Europäischen Zentralbank 
ist indes entgegen einem weit verbreiteten Irrtum nur sehr begrenzt wirksam. „Weisungen“ haben nach 
dem Gemeinschaftsrecht ebensowenig wie nach nationalen Recht rechtliche Wirkungen. Sie entfalten 
allenfalls mittelbar Wirkungen unter der Voraussetzung, daß zwischen dem Weisungsgeber und dem 
„Angewiesenen“ ein rechtlich geordnetes und hierarchisch geschichtetes Verhältnis besteht, das durch 
Abhängigkeit des „Angewiesenen“ vom Weisungsgeber gekennzeichnet ist. Die Wirkung, die eine 
Weisung im Rahmen eines derartigen Verhältnisses entfaltet, besteht darin, daß der „Angewiesene“ 
für den Fall, daß er die Weisung nicht befolgt, aufgrund seiner Abhängigkeit vom Weisungsgeber mit 
für ihn wie auch immer gearteten nachteiligen Folgen rechnen muß. Innerhalb des Europäischen 
Systems der Zentralbanken besteht kein derart strukturiertes Verhältnis der Abhängigkeit der 
nationalen Zentralbanken von der Europäischen Zentralbank. Die Eingliederung der nationalen 
Zentralbanken als Institutionen der Mitgliedstaaten in das Europäische System der Zentralbanken hat 
mangels Ausgliederung der nationalen Zentralbanken aus dem staatsrechtlichen Gefüge der 
Mitgliedstaaten und Eingliederung in das institutionelle Gefüge der Europäischen Gemeinschaft nicht 
dazu geführt, daß die nationalen Zentralbanken der Europäischen Zentralbank rechtlich untergeordnet 
sind. Ebensowenig hat die Eingliederung der nationalen Zentralbanken in das Europäische System der 
Zentralbanken bewirkt, daß zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten ein 
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Fall, daß eine nationale Zentralbank eine ihr seitens des Direktoriums der Europäischen 
Zentralbank erteilte Weisung nicht befolgt, ein Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof 
zuerkannt28. Die Konferenz von Maastricht war sich bewußt, daß das Direktorium Weisungen 
an eine nationale Zentralbank im Streitfall mangels eines Unterordnungsverhältnisses der 
nationalen Zentralbanken nur über den Europäischen Gerichtshof durchsetzen kann.  
 
Auch diese Klagebefugnis weicht von den Regelungen des „Gemeinschaftssystems“ insofern 
ab, als die Erhebung einer Klage nicht der Entscheidung des sechsköpfigen Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank überlassen ist, sondern einen Beschluß des Gouverneursrates 
voraussetzt. Im Gouverneursrat kann das Direktorium, insbesondere auch der Präsident der 
Europäischen Zentralbank, jederzeit von einer Mehrheit der Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken überstimmt werden.  
 
 b.  Die Innen- und Justizpolitik sowie der Raum für Freiheit Sicherheit und Recht unter  
      dem Gemeinschaftssystem 
 
Auf den Konferenzen von Amsterdam und Nizza haben die Mitgliedstaaten Teilbereiche der 
in Maastricht begründeten Zuständigkeit der Europäischen Union im Bereich der Innen- und 
Justizpolitik in das Gemeinschaftssystem zu überführen versucht. Im Ergebnis wurde das 
Gemeinschaftssystem indes auf den Bereich der Innen und Justizpolitik nur mit beträchtlichen 
Einschränkungen erstreckt. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den Zuständigkeiten, die im 
Prinzip in das Gemeinschaftssystem, wenn auch nur mit Einschränkungen, übernommen 
worden sind, und den Zuständigkeiten, die nicht erst in das Gemeinschaftssystem überführt 
worden sind, für die aber das Verfahren der Zusammenarbeit durch Elemente des 
Gemeinschaftssystems angereichert worden ist.  
 
       aa In das Gemeinschaftssystem überführte Zuständigkeiten im Bereich der Innen- 
            und Justizpolitik 
 
Die in das Gemeinschaftssystem im Prinzip übernommenen Zuständigkeiten im Bereich der 
Innen- und Justizpolitik betreffen gemäß Artikel 61 bis 69 EG-Vertrag den Wegfall der 
Personenkontrollen, die Kontrolle der Außengrenzen, eine einheitliche Visapolitik, die 
Asylpolitik und die Einwanderungspolitik. Sie bezwecken den schrittweisen Aufbau eines 
„Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“. Im Rahmen dieser Zuständigkeiten 
wird die Europäische Gemeinschaft nach wie vor nur in der Weise tätig, daß sie die 
Zusammenarbeit der Behörden der Mitgliedstaaten fördert und die Politik der Mitgliedstaaten 
koordiniert. Sie kann aber auch, wie es das Gemeinschaftssystem vorsieht, wenn auch nur 
unter besonderen Voraussetzungen durch eigene Rechtsetzung tätig werden. 
                                                                                                                                                         
spezielles rechtliches Verhältnis der Abhängigkeit und Unterordnung entstanden ist. Die Europäische 
Gemeinschaft hat gegenüber den Mitgliedstaaten keine allgemeine Weisungsbefugnis, von der die 
Weisungshoheit der Europäischen Zentralbank gegenüber den nationalen Zentralbanken abgeleitet 
werden könnte. Die Regelungsmacht der Europäischen Gemeinschaft gründet sich auf das sog. Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung, demzufolge Weisungsbefugnisse der Europäischen Gemeinschaft 
gleichermaßen wie Rechtsetzungsbefugnisse gegebenenfalls einer besonderen gesetzlichen 
Ermächtigung bedürfen. Der Kommission obliegt als Behörde der Gemeinschaft die Aufsicht über die 
sachgerechte Durchführung der politischen Maßnahmen und die Einhaltung des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaft durch die Mitgliedstaaten. Als Mittel zur Durchführung ihrer Aufgabe 
steht der Kommission keine – echte - Weisungsbefugnis gegenüber den Mitgliedstaaten, vielmehr nur 
die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zur Verfügung. 
 
28 Artikel 35 Absatz 5 Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems des Zentralbanken 
(ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) 



 22

 
     aaa  Besonderheiten des Rechtsetzungsverfahrens  
 
Das Verfahren, das gemäß Artikel 67 EG-Vertrag für die Rechtsetzung vorgesehen ist, weist 
in Abweichung vom „Gemeinschaftssystem“ die Besonderheit auf, daß der Rat sowohl 
aufgrund eines Vorschlags der Kommission als auch aufgrund einer Initiative eines 
Mitgliedstaats tätig wird. Das Europäische Parlament wird abweichend vom 
„Gemeinschaftssystem“ lediglich angehört. Vorgesehen ist zwar, daß nach dem Ablauf einer 
Übergangsfrist von fünf Jahren das Mitentscheidungsverfahren zur Anwendung gelangt, 
jedoch auch nur begrenzt, nämlich lediglich bei Maßnahmen des Überschreitens der 
Außengrenzen.  
 
     bbb  Gerichtsbarkeit  
 
Die Gerichtsbarkeit des Gemeinschaftssystems gelangt im Rahmen der neuen Zuständigkeiten 
ebenfalls gemäß Artikel 68 EG-Vertrag nur eingeschränkt zum Tragen. Abweichend von der 
allgemeinen Regelung kann der Europäische Gerichtshof nur von letztinstanzlich 
entscheidenden nationalen Gerichten im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens 
angerufen werden. Diese Einschränkung ist insofern bedeutsam, als das Rechtsschutzsystem 
des Gemeinschaftsrechts bei Beeinträchtigungen von Grundrechten und Grundfreiheiten die 
Individualbeschwerde an den Europäischen Gerichtshof - vergleichbar der Konvention des 
Europarats zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten – nicht kennt. Nach dem 
Verfassungsentwurf besteht bei Grundrechtsbeeinträchtigungen nicht die Möglichkeit einer 
Individualbeschwerde. Argumentiert wird, daß die Bürger der Europäischen Union die 
Möglichkeit hätten, Grundrechtsverletzungen dem Europäischen Gerichtshof über die 
nationalen Gerichte im Wege von Vorabentscheidungsersuchen zu unterbreiten. Dieser 
formelle Grundrechtsschutz, der ersatzweise zum Tragen gelangt, besteht ungeachtet seiner 
Bedeutung für die Unionsbürger im Bereich der neuen Zuständigkeiten nur eingeschränkt. 
 
Gemäß Artikel 68 Absatz 2 EG-Vertrag, der eine zweite – wesentlich bedeutsamere - 
Einschränkung der Gerichtsbarkeit festlegt, ist der Europäische Gerichtshof grundsätzlich 
nicht zur Überprüfung von Maßnahmen und Beschlüssen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 
62 Nummer 1 EG-Vertrag zuständig, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
den Schutz der Sicherheit betreffen, und die im Sinne von Artikel 62 Nummer 1 EG-Vertrag 
„sicherstellen“ sollen, „daß Personen, seien es Bürger der Union oder Staatsangehörige dritter 
Länder, beim Überschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden“. Wenn auch das 
Ausmaß der Einschränkung der Gerichtsbarkeit nicht eindeutig erkennbar ist, sollen 
vermutlich sämtliche Kontrollmaßnahmen der Mitgliedstaaten an den Binnengrenzen, die 
nach den Regelungen des Vertrages von Schengen nach wie vor möglich sind und, soweit sie 
abgeschafft worden sind, jederzeit wieder eingeführt werden können, nicht der Überprüfung 
durch den Europäischen Gerichtshof unterliegen29. Sollte sich diese Auslegung durchsetzen, 
wäre nach dem Vertrag von Amsterdam auch die Gerichtsbarkeit der Europäischen 
Gemeinschaft bezüglich aller polizeilichen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen 
ausgeschlossen, die von den Mitgliedstaaten beim Grenzübertritts von Drittstaatsangehörigen 
                                                 
29 Artikel III-283 der Verfassung hält an dem Ausschluß der Gerichtsbarkeit in noch allgemeinerer Form fest. 
Danach „ist der Gerichtshof bei der Ausübung seiner Zuständigkeit im Rahmen der Bestimmungen von Titel III 
Kapitel IV Abschnitt 4 und 5 betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ - schlechthin – 
„nicht zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder 
anderer Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaates oder der Wahrnehmung der Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit, wenn 
die entsprechenden Handlungen dem innerstaatlichen Recht unterstehen“. 
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und von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten beim Übergang über die Außengrenzen 
getroffen werden. Grenzübergang heißt dabei nicht nur das Passieren der 
Zollgrenzdienststellen, sondern – so wird der Ausschluß der Gerichtsbarkeit voraussichtlich 
von den nationalen Behörden und Gerichten interpretiert werden – auch das Durchschreiten 
der sog. Fahndungszonen, die an allen Außen- und Binnengrenzen bestehen. In einer 
Gemeinschaft von 25 Staaten erweist sich der Ausschluß der Anrufung des Europäischen 
Gerichtshofs durch seine Bürger und durch Drittstaatler in einem Lebensbereich, der zu den 
häufigsten Eingriffen der staatlichen Behörden in schutzwürdige Rechte und Interessen führen 
kann, als ein Defizit an Rechtsstaatlichkeit der Europäischen Union. Dies gilt um so mehr, als 
der Ausschluß der Gerichtsbarkeit der Gemeinschaft überdies zur Folge hat, daß auch die 
Kommission und die anderen Mitgliedstaaten den Europäischen Gerichtshof nicht zur 
Überprüfung der von den Mitgliedstaaten verfügten polizeilichen Maßnahmen gemäß dem im 
EG-Vertrag vorgesehenen Verfahren der Rechtsaufsicht anrufen können. 
 
Die vom Konvent für die Zukunft Europas vorgelegte Verfassung hält ungeachtet ihres 
Bekenntnisses zu den gemeinsamen Werten als Grundlage der Europäischen Union an allen 
bislang vereinbarten Ausschlüssen der Gerichtsbarkeit fest; sie sieht darüber hinaus weitere 
Ausschlüsse der Gerichtsbarkeit vor30. 
 
 bbb  Der Zusammenarbeit verbliebene Zuständigkeiten im Bereich der Innen- und  
         Justizpolitik  
 
Für diejenigen Bereiche der Innen- und Justizpolitik, die in den Artikeln 61 bis 69 EG-Vertrag 
nicht mit aufgeführt sind, gilt weiterhin das in Maastricht eingeführte Verfahren der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit31. Allerdings ermöglichen die insoweit einschlägigen 
Regelungen der Artikel 29 bis 45 EU-Vertrag nunmehr abweichend von Maastricht, 
wenngleich mit sehr begrenzter Wirkung, in dem Verfahren der Zusammenarbeit auch 
Maßnahmen der Rechtsetzung. Sie erfolgt durch sog. Rahmenbeschlüsse, die den Richtlinien 
gleichzusetzen sind, und die wie diese, wenn auch nur zu Lasten der Mitgliedstaaten, eine 
verbindliche Wirkung entfalten. Sofern sich der Rat nicht auf Rahmenbeschlüsse beschränkt, 
ist die Angleichung mitgliedstaatlicher Rechts- und Verwaltungsvorschriften ausdrücklich 
ausgeschlossen. Darüber hinaus gilt, daß Übereinkommen der Mitgliedstaaten, die weiter 
reichen, von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden müssen. 
 
In dem in Artikel 39 EU-Vertrag geregelten Verfahren der Rechtsetzung hat die Kommission 
kein Vorschlagsmonopol. Vielmehr können neben der Kommission alle Mitgliedstaaten – 
abweichend von den Regelungen des Gemeinschaftssystems – Maßnahmen der Rechtsetzung 
des Rates initiieren. Auch das Europäische Parlament wirkt bei der Rechtsetzung nur in Form 
seiner Anhörung und Unterrichtung mit. 
 
Angelehnt an das „Gemeinschaftssystem“ sehen jedoch die einschlägigen Regelungen vor, 
daß das Unionsrecht in einem gewissen Ausmaß der Kontrolle durch den Europäischen 
Gerichtshof unterliegt. Die Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit sowohl der 
Rahmenbeschlüsse als auch der anderen Beschlüsse, wobei Klagebefugnisse nur der 
Kommission und den Mitgliedstaaten zustehen. Die gerichtliche Kontrolle erfolgt zusätzlich 
aufgrund der Fakultativklausel des Artikels 35 Absätze 1 und 2 EU-Vertrag über 

                                                 
30  Siehe Fn 27 
 
31 Vertrag über die Europäische Union,  Titel VI. Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle Zusammen- 
    arbeit in Strafsachen, Artikel 29–42. 
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Vorabentscheidungsersuchen der nationalen Gerichte, wobei die Einführung dieser Kontrolle 
und Auswahl der zum Vorabentscheidungsverfahren zugelassenen nationalen Gerichte jedoch 
der freien Entscheidung der Mitgliedstaaten überlassen ist.  
 
Für beide Verfahren der Kontrolle des Unionsrechts und der Durchführungsmaßnahmen 
durch den Europäischen Gerichtshof gilt, daß der Gerichtshof für die Überprüfung der 
Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer 
Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaates oder von Maßnahmen der Wahrnehmung der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
den Schutz der inneren Sicherheit grundsätzlich nicht zuständig ist.  
 
Artikel 35 EU-Vertrag sieht vor, daß der Gerichtshof im Falle von Streitigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten über die Auslegung von Unionsrecht angerufen werden kann, wenn auch 
nur unter der Voraussetzung, daß zuvor der Rat als Vermittler befaßt wird. Indem Artikel 35 
die Kompetenz des Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung der von den Mitgliedstaaten 
geschlossenen Abkommen vorsieht, steht er in Einklang mit den Regelungen des Vertrages 
von Rom, die für Abkommen der Mitgliedstaaten, die auf der Grundlage der Vertrages von 
den Mitgliedstaaten abgeschlossen werden, ebenfalls die Einschaltung des Europäischen 
Gerichtshofs in Form von Vorabentscheidungsersuchen der nationalen Gerichte - auch seine 
begrenzte Einschaltung nur durch die letztinstanzlichen Gerichte de Mitgliedstaaten – 
ermöglichen32. 
 
  cc. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
 
Im Zuständigkeitsbereich der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ haben die 
Konferenzen von Amsterdam und von Nizza zu keiner Erstreckung des 
Gemeinschaftssystems geführt. Auch nach der Verfassung des Konvents verbleibt es dabei, 
daß die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ ausschließlich nach dem Verfahren der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit gestaltet wird. Das Verfahren der Zusammenarbeit 
weist im Bereich der „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ anders als in dem - nicht 
vergemeinschafteten - Restbereich der „Innen- und Justizpolitik“ auch nicht vereinzelte 
überstaatlichen Strukturelemente auf. 
 
4.  Das „Gemeinschaftssytem“ im Lichte des Wandels des Grundrechtsschutzes  
 
Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem Recht der Mitgliedstaaten hat im 
„Gemeinschaftssystem“ einen Stellenwert, der nicht hoch genug veranschlagt werden kann. 
Ohne den Vorrang des Gemeinschaftsrechts könnten die Mitgliedstaaten jederzeit das 
Gemeinschaftsrecht als Klammer des erreichten Integrationsstandes durch eine entsprechende 
Ausübung ihrer Gestaltungsmacht in Frage stellen. Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs macht der Vorranganspruch der Rechtsordnung der Europäischen 
Gemeinschaft selbst vor den Verfassungen und den Grundrechten der Mitgliedstaaten nicht 
halt. 
 
Für problematisch wird allerdings der Vorrang der Grundrechte der Europäischen Union vor 
den Grundrechten der Verfassungen der Mitgliedstaaten erachtet. Insoweit ist das Ausmaß der 
Bindungswirkung von Bedeutung, die von den Grundrechten und Grundfreiheiten des 
Gemeinschaftsrechts ausgehen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
binden die Grundrechte der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft die Organe der 
                                                 
32 Siehe beispielsweise Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27 .09. 1968 und vom 16. 09. 1988. 
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Europäischen Gemeinschaft und zugleich auch die Mitgliedstaaten, diese aber nur insoweit, 
wie sie Gemeinschaftsrecht anwenden. Handeln die Mitgliedstaaten in Bereichen von 
Zuständigkeiten, die ihnen vorbehalten sind, entfalten die Grundrechte der Gemeinschaft 
gegenüber den Mitgliedstaaten keine bindende Wirkung. 
 
Nach der Verfassung, die die begrenzte Bindungswirkung der Grundrechte im Sinne der 
bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ausdrücklich festschreibt, lassen 
sich aus der Geltung der Grundrechte der Europäischen Union in den Mitgliedstaaten keine 
neuen Zuständigkeiten der Europäischen Union herleiten. Die Frage ist, ob dadurch dem 
Europäischen Gerichtshof die Fortentwicklung des Grundrechtsschutzes im Sinne seiner 
weiteren Erstreckung auf die Mitgliedstaaten untersagt ist. Die Gleichstellung von Mann und 
Frau im Erwerbsleben, die bereits im Vertrag von Rom verankert ist, wird vom Europäischen 
Gerichtshof traditionell als Grundrecht interpretiert, obwohl sie nicht als Grundrecht, sondern 
als wettbewerbspolitische Regelung in den Vertrag aufgenommen worden ist. Als Grundrecht 
entfaltet die Gleichstellung von Mann und Frau, wie sich sowohl aus der Rechtsprechung als 
auch aus der Praxis des Gemeinschaftsgesetzgebers ergibt, indes bindende Wirkung 
gegenüber den Mitgliedstaaten nicht nur in den Fällen, in denen sie in Durchführung von 
Gemeinschaftsrecht tätig werden, sondern auch in Bereichen, die den Mitgliedstaaten nach 
wie vor vorbehalten sind. Die Verteidigungspolitik, insbesondere die Organisation der 
Verteidigungsstreitkräfte, ist ein Vorbehaltsbereich der Mitgliedstaaten. Indem der 
Europäische Gerichtshof in jüngster Zeit entschieden hat, daß aufgrund der Gleichstellung in 
Deutschland Frauen der diskriminierungsfreie Zugang zu den deutschen Streitkräften eröffnet 
sein muß, ist er davon ausgegangen, daß das gemeinschaftsrechtliche Grundrecht der 
Gleichstellung die Mitgliedstaaten auch in Vorbehaltsbereichen bindet. Da die Verfassung 
von dem Grundsatz der nur beschränkten Bindung der Mitgliedstaaten an die Grundrechte der 
Europäischen Union ausgeht und keine Ausnahme zuläßt, ist nicht auszuschließen, daß die 
bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Gleichstellung von Mann und 
Frau, zumindest ihre Fortentwicklung, gefährdet ist. 
 
Eine weitere Gefährdung des „Gemeinschaftssystems“ stellt die Regelung des Artikel II 53 
der Verfassung dar. Artikel II-53 der Verfassung schreibt vor, „daß keine Bestimmung .... als 
eine Einschränkung..... der Grundfreiheiten auszulegen ist, die in dem jeweiligen 
Anwendungsbereich... durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt wird“... . Da die 
Grundrechte der Verfassung gegenüber den in den Mitgliedstaaten gewährleisteten 
Grundrechten möglicherweise nur einen verminderten Grundrechtsschutz gewährleisten, stellt 
sich Frage, ob Artikel 53 dahin zu verstehen ist, daß für den Fall eines höheren nationalen 
Grundrechtsschutzes dieser kraft Gemeinschaftsrechts zur Geltung gelangt. Artikel II-53 der 
Verfassung wäre dann als lex specialis gegenüber Artikel I-10 der Verfassung zu begreifen, 
demzufolge die „Verfassung und das von den Organen der Union in Ausübung der ihnen 
zugewiesenen Zuständigkeiten gesetzte Recht Vorrang vor dem Recht der Mitgliedsstaaten 
haben“. 
 
Aus Artikel II-53 kann herausgelesen werden, daß die Grundrechte der Europäischen Union 
in ihrem Geltungsbereich in allen Fällen, in denen die nationalen Grundrechte einen höheren 
Schutz gewährleisten, nach Maßgabe der nationalen Grundrechte zur Anwendung gelangen33. 

                                                 
 
33 Siehe Stefan Griller, „Der Anwendungsbereich der Grundrechtecharta und das Verhältnis zu sonstigen 
Gemeinschaftsrechten, Rechten aus der EMRK und zu verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten“ in Alfred 
Duschanek / Stefan Griller (Hrsg), „Grundrechte für Europa. Die Europäische Union nach Nizza“, Wien / New 
York, 2002, S. 131 ff; Christian Callies, „Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Fragen der 
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Diese Interpretation hätte allerdings zur Folge, daß bei einem unterschiedlichen 
Grundrechtsstandard von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat die „Schutzverstärkung“ für jeden 
einzelnen Mitgliedstaat individuell gewährleistet wäre und unter Umständen die einheitliche 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten in Frage stünde. Über die 
etwaige „Schutzverstärkung“ eines Grundrechts der Europäischen Union durch ein nationales 
Grundrecht würde nämlich - nach seinem eigenen Verständnis - nicht der Europäische 
Gerichtshof, sondern würden die – höchsten – nationalen Gerichte entscheiden. Der 
Europäische Gerichtshof seinerseits wendet ausschließlich Gemeinschaftsrecht an, nicht 
dagegen auch das Recht der Mitgliedstaaten. Dieser Umstand dürfte den Europäischen 
Gerichtshof davon abhalten, seinerseits über den höheren Grundrechtsstandard zu 
entscheiden. Der höhere nationale Grundrechtsschutz in Sinne von Artikel II-53 der 
Verfassung würde wohl auch nur in dem betreffenden Mitgliedstaat, nicht dagegen zugleich 
in allen anderen Mitgliedstaaten, und damit nicht einheitlich in der gesamten Gemeinschaft zu 
Geltung gelangen. Auch aus diesem Grund dürfte der Europäische Gerichtshof die 
letztinstanzliche Beurteilung den nationalen Gerichten überlassen, da er gegebenenfalls 
seinerseits die einheitliche Geltung des Gemeinschaftsrechts in Frage stellen müßte. Hinzu 
kommt, daß, wie an andere Stelle bereits dargelegt, nach dem Vertrag von Amsterdam und 
auch nach der Verfassung in einem Bereich, in dem Grundrechte am ehesten beeinträchtigt 
werden können, die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs ohnedies kraft 
Gemeinschaftsrechts ausgeschlossen ist34. Die nationalen Verwaltungsbehörden und Gerichte 
werden bei Anwendung des Artikels II-53 angesichts der stärkeren Ausprägung des 
Grundrechtsschutzes der Mitgliedstaaten vermutlich auf die nationale Rechtsprechung zum 
Grundrechtsschutz rekurrieren. Bei der Umsetzung von Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft wird der nationale Gesetzgeber kaum zögern, im Zweifelsfall statt auf die noch 
wenig ausgeprägte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf die wesentlich 
differenziertere nationale Rechtsprechung zum Grundrechtsschutz zurückzugreifen. Die 
vorstehende Interpretation des Artikel II-53 der Verfassung findet eine Stütze darin, daß die 
Europäische Union die nationale Identität der Mitgliedstaaten, zu der auch deren 
Verfassungsstruktur, einschließlich ihres Grundrechtsstandards zählt, zu achten hat35. 
 
Das „Gemeinschaftssystem“ ist bei dieser Auslegung des Artikel II-53 der Verfassung 
besonders dadurch gefährdet, daß die „Schutzverstärkung“ Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt hat. Gestützt auf den höheren nationalen Grundrechtsschutz lassen sich 
gegebenenfalls seitens der Mitgliedstaaten in unanfechtbarer Weise Beschränkungen der vier 
Grundfreiheiten rechtfertigen, beispielsweise ein Verbot des Imports von Stammzellen, das 
ein Mitgliedstaat aus Gründen eines im Inland vergleichsweise höheren Grundrechtsschutzes 
erläßt. Ein Verbot, das auf ein Grundrecht der Gemeinschaft gestützt ist, könnte der 
Europäische Gerichtshof nicht mehr frei wie bisher daraufhin überprüfen, ob es aus 
übergeordneten Interessen des Gemeinwohls gerechtfertigt ist.  
 
5. Zusammenfassung 
 
Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß das „Gemeinschaftssystem“ von den 
Mitgliedstaaten seit längerer Zeit keineswegs als unantastbar angesehen wird. Auf den 
Regierungskonferenzen der Vergangenheit hat es sich als veränderbar erwiesen und bei der 
„Vergemeinschaftung“ neuer Aufgaben und Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft 

                                                                                                                                                         
Konzeption, Kompetenz und Verbindlichkeit“, in Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht (EuZW) 2001, 
261 ff. 
 
34 Siehe Fn 23 und 24 
35 Artikel I-5 Absatz 1 
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keineswegs so durchgesetzt, wie es erforderlich gewesen wäre und wie es ihm nachgesagt 
wird. Sein Verlust an Stellenwert gipfelt vor allem darin, daß das Verfahren der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit durch die Verfassung stark aufgewertet und dem 
Gemeinschaftssystem für die Aufgaben der Europäischen Union in den Bereichen der 
„Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ und in den nicht vergemeinschafteten 
Bereichen der gemeinsamen „Innen- und Justizpolitik“ als ebenbürtig an die Seite gestellt 
wird. Die traditionelle Einstufung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit als Vorstufe der 
Vergemeinschaftung tritt vor seiner Bewertung als gleichwertiges Integrationsmodell 
zunehmend zurück. Die Verfassung kehrt das „Gemeinschaftssystem“ als das für die 
verfassungsrechtlichen Fortentwicklung der Europäischen Union vorzuziehende  
Organisations-, Kompetenz- und Entscheidungsstruktur nicht besonders heraus. Statt dessen 
nimmt sie den Wandel auf, dem das „Gemeinschaftssystem“ auf den Konferenzen der 
Vergangenheit ausgesetzt war. Im Bereich der Zuständigkeit der Europäischen Union für die 
Gestaltung des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – nunmehr „polizeiliche 
und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen“ – wäre im Interesse der Bürger der 
Europäischen Union eine Rückbesinnung auf die Vorzüge des „Gemeinschaftssystems“ 
besonders angezeigt gewesen. Dadurch, daß die Verfassung die Strukturen konserviert und 
darüber hinaus bisher nebeneinander stehende Kompetenz- und Beschlußmodelle zu einer 
Einheit verbindet, verliert das „Gemeinschaftssystem“ zweifellos Wirkungskraft. Indem die 
traditionelle Finalität des „Gemeinschaftssystems“ als Kompetenz- und Entscheidungssystem 
zukünftig nur eingeschränkt Zielsetzung der Verfassung sein wird und die 
Ermächtigungsklausel des Artikel 308 EG-Vertrag mit der neuen Flexibilitätsklausel des 
Artikels I-17 nur eingeschränkt Eingang in die Verfassung gefunden hat, wird das 
„Gemeinschaftssystem“ seine Funktion zumal unter den erschwerten Bedingungen seiner 
Konkurrenz mit der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit als Integrationsmethode in Zukunft 
nicht mehr wie bisher entfalten können. Ob die weitere Entwicklung des 
Integrationsprozesses ausreichende Kräfte freisetzen wird, die dem Gemeinschaftssystem 
wieder den Stellenwert verschaffen werden, den es als erfolgreiches Integrationsmodell in der 
Vergangenheit eingenommen hat, bleibt abzuwarten.  
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